e | (G [

VERGABEUNTERLAGEN
VGF 096/25

Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station
Hauptwache

Offentliche Ausschreibung (VOB)
Ausschreibung

AUFTRAGGEBER
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str. 8, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland

11.06.2025




Inhaltsverzeichnis

V=T o FoT o TN g1 (T4 oo = o DT PP PPPRP
PrOJEKENTOIMALION ...eeieiiieieeie ettt h e e e e st e ettt e he e e e as b e e e b et e e nmn e e e s nn e e e anne e e nnnn e e s nnnee s
VertragshediNnQUNGEN/FOIMUIAIE...........ciiiii ittt e s e e et e e enr e e e s ne e e nne e e e nnnes

INFOrMationNEn ZUM VEITANIEN ..ot e e e e nne e e nnree s
101 HVA-B Vordruck Teilnahmebedingungen National_VGF 03-23.pdf..........cccccoveriiiiiiieeiniiee e
113 HVA-B Vorlage Gewichtung Zuschlagskriterien03-23.pdf..........cccoeiiiiiiiieeinieceee e
108 Information Datenschutz VGF 03_23.p0f......cciuiiiiiiiiiei e
111 Aufforderung zur Angebotsabgabe VGF 03-23 Bau.pdf ........ccooiiiiiiiiiiiieieeee e
Merkblatt_SOZIalKASSEN_HVTG .......ooiiiiieiiiiiiiii ettt e e s e e s

FOMMUIBIE ...ttt e et e ket e e a et e ekt e e e s et e e R et e ek e e e e nan et e s bn e e e ann e e e nnnn e e s nnnee s
121 HVA-B Vorlage Angebotsschreiben_03-23.pdf .........cooiiiiiiiii e

ANGEDOISSCNIEIDEN......coiii e e

107 HVA-B Vorlage Eigenerklarung Eignung_03-23 ........coooiiiiiiiiiiiiice e
EigenerkI&Grung EIGNUNG .......coiiiiieiiie ettt e st e s e s e e s nrneeee

103 HVA-B Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen 03.23.pdf .........cccccoviiiiiiiennnee.
Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerl@iStungen ...........ccceoveeeiriiieniice e

106 HVA-B Vorlage Erkla‘rung Bieter-Arbeitsgemeinschaft_03-23.pdf.........cccccooiiiiiiiie i
Erklérung der Bieter-/ArbeitsgemeinSChaft............ooiiviiiiiiiii e
Eigenerklaerung VersicherungspfliCht ... e
221_Preisermittlung_ZuschlagsKalKUIAtion ..............oceviiiiiiiii e
222_Preisermittlung_Kalkulation_ENASUMME.........cociiiiiiiiiii et
VGF_VertraulichKeitSerklaerung.paf ...........oooiiiiiiiie e
VGF_Verpflerkl_TariflreUe_2021 ..........ooiiiiieiieieieie ettt e e e e s e nnree s
VGF-EIgenerkIGrung EBV ........ooo ittt
VGF EIgenerkIAruNng LKSG .......cooiiiiiiiiii ittt e e e e snne e nnnee s
Eigenerklarung Sanktion gegen Russland- National ............cccoviiiiiiieiiiic e
AV ZeTqn gz (o] oT=To [ o [0 0 o =T o ISP PP PP PTRRP PRSI
131 HVA-B Vorlage Besondere Vertragsbedingungen_03-23.pdf.........cccoeriiieiniiiiiiiieeee e
1 VertragSTrisSten (8 5 VOB/B)......ocoiiiiiie ettt

1.1 Beginn der AUSTUNIUNG......ocviiiii e

1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: ..

1.3 Vollendung der Ausfihrung Nach DAtUM ...........ccceoiiiiiiiiieiiee e

1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen. ...

2 VertragSStrafen (8 11 VOB/B) ....ccocuvieiiiie ittt e e

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfihrung............ccoceeeveveieieeennnen,

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausflihrung der zugehdrigen baulichen L

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulich .

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfris

o 0 W W W kP

21
27
27
27
30
30
36
36
37
37
38
39
41
43
47
49
50
53
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
57



3 ZANIUNG (8 16 VOB/B) ...cciuteiiiiiie ettt b et e b e s
4 Sicherheit fur die Vertragserflllung (8 17 VOBI/B).......ccoiiuiiiiiiiieiiee et
5 Sicherheit fir M&ngelanspriche (8 17 VOB/B) .....ccveveiiiieiiiii et
B BUIGSCRAMEN ....ciiiie et

7 Technische SPezifiKAtIONEN.........ooiiii e

9 BeSChIEUNIGUNGSVEIGULUNG ......vveeiteieiiiee ettt ettt e ek e s e e st e e e st e e nnne e e s nnnee s

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergiitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir................

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt EUR (netto) .
10 PreisSgleitkIAUSEIN ......cooeieeie et
11 Weitere Besondere VertragsShediNnQUNGEN ...........eeviiiiiiiiiie et
12 Sanktionierung NichterfUllung TechniSCher WETrt ..........coccviiiiiiiiiiieieeee e
13 Implementierung eines VerflgbarkeitSmodells ............cooiiiiiiiiiiiiiee e

132 HVA-B Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen_03-23.pdf..........ccccviiiiiieiiiiiieiiiccee

[ o] a1 11T 1=

AVA-Richtlinien_Stand_08_2023. 00 ..........uiiiiiiiiiiie e
Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen_01022009_Teile A und B2...........cccceevivieerineennee.
ELVOR_NT3_4.3_AlIgEMEINET VOITEXLE ...cciuiiiiiieiie ittt ettt e e
CAD _RICHHINIE_L-9. 0 ...ttt e e e bt e s s e e sne e e st e e
ELVOR_NT3_4.4_Zusaetzlicher Vortext Elektroarbeiten ..ot
AAW Kabel-und-Leitungen_24-01-2024-11-06. 00 ........coooiiiiiiiieeiiie e

PrOAUKLE/LEISTUNGENN .....ieeeee ettt ettt et h e e ekt e ekt e e b e e e ea b e e e ek et e e sn b e e e e bn e e e anbe e e nnnneesnnnee s

=l LU g Lo IS L (= 1] PO TP PP PP PP PP OPPRPPI

[T IS (0] Lo S 1 (=T 1= o I PO SRR PPPRUPPRPPII

Anlagen

57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
58
59
63
63
76
91
95
157
162
180
193
194
195



INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer
MafRnahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfiihrungsort
Leistungsart

Vergabeart

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF 096/25

Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HWS5 an der Station Hauptwache

VerkehrsGesellschalt
Frankfurt am Main

VGIF

In den nachstehend aufgefiihrten U-Bahnstationen der VGF, im Zentrum der Stadt Frankfurt am Main,
RoRmarkt sollen im Jahr 2025 zwei Unterfluraufziige erneuert werden Die MaRnahme beinhaltet die
Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung und die betriebsfertige Montage der Neuanlagen. o
Unterfluraufzug HW 5 (38518) o Unterfluraufzug HW 4 (38517) Kompletter Austausch durch
werksgefertigte, wetterfeste Unterfluraufziige mit Abwasseranschluss (Anschluss an das

Abwassersystem erfolgt durch den Bauherren)

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Offentlicher Auftraggeber
60311Frankfurt am Main
Bauleistung

Offentliche Ausschreibung(VOB)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe

Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium
Klassifizierungen

ANGEBOTE
Nebenangebote
Nachlass zugelassen
Skonto zugelassen
Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote
Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN
Vertragsart
Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE
ALLGEMEIN
Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung
45313100-5 Installation von Aufzugen

Nebenangebote sind nicht zugelassen
Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen

https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Werkvertrag
Standard

Nein

Nein

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen

Eroffnungstermin
(nur VOB)

Angebotsfrist

23.06.2025 10:00
30.06.2025 10:00:00

30.06.2025 10:00:00


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Bindefrist 31.07.2025

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 08.07.2025
Ende 21.11.2025
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation (hierzu zahlt auch das Bewerbungsverfahren im Rahmen eines
Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) zwischen Bietern und der Vergabestelle erfolgt Uiber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
Uber evtl. Bieterfragen bzw. tber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen mussen bis spatestens 23.06.2025 10:00 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung

etc.)_alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhangen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

ﬁoll;‘e dlieg nicht moglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufullen und mit dem Angebot
ochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit

Tastatur in den daflr vorgesehenen Formularfeldern). Kdnnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese

auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik

"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefiihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende

Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es mdoglich

ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die

Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)

sorgfaltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfur

ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht

gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Die Bieter sind verpflichtet, die Urkalkulation ihrer Angebote vor Erteilung des Zuschlags im Falle einer Preispriifung auf Anforderung des
Auftraggebers an diesen herauszugeben. Der Auftraggeber kann auch von dem Auftragnehmer die Ubergabe der Urkalkulation in einem
verschlossenen Umschlag oder in elektronischer Form, unmittelbar nach Zuschlagserteilung verlangen. Es besteht fir den Auftragnehmer
die vertragliche Verpflichtung eine Urkalkulation auf Verlangen vorzulegen. Es gilt § 16 HVTG.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung geméaR AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfiigung gestellt.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spéatestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschliel3en. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begriindet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fiir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versaumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fur den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit ihnres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollsténdigkeit der ihnen Uiberlassenen Unterlagen zu Uiberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dartiber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverziiglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den Verdingungsunterlagen unverzuglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote missen das
vollstandig ausgefiilite Angebotsschreiben enthalten.

SOZIALKASSEN

Achtung: Bei Vergaben von Bauleistungen hat der fir den Zuschlag vorgesehene Bieter vor Auftragsvergabe eine gultige Bescheinigung
Uber seine ordnungsgemafe Teilnahme an den Sozialkassenverfahren vorzulegen (siehe § 5 HVTG Abs.3).
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A

Teilnahmebedingungen
fur die Vergabe von Bauleistungen im Stral3en- und Brickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)

(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so hat es
unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrénkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekéampfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dariiber zu geben, ob und auf welche
Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der
Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird
ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuldssig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

34 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten
Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen missen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf
verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden
Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation® auf andere
Leistungspositionen umlegt, grundséatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
e ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden und
e an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefuhrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen missen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfillung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschreiben; die Gliederung des
Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleistung erforderlich sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfilhrung und Beschaffenheit dieser
Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. &ndern, ersetzen,
entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergutung durch
Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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5.2

7.2

Zu 3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fiir die Durchfihrung des Vertrages bevolimachtigte Vertreter bezeichnet ist,
dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und

dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
/ mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur
Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang
der durch Nachunternehmen auszufuhrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen
benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiilite
,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese
in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes
Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung® genannten Bescheinigungen zusténdiger Stellen zu bestatigen.
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes
Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fiir die
Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der
,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen
vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fir die Praqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache
beizufligen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung (Bieter und benannte
Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Ergénzung fir den StraBen- und Brickenbau (August 2019)
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den Strallenbauverwaltungen der Lander)

Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit negative
Einheitspreise ausdricklich fir bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungsbeschreibung zugelassen sind.

Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit negativem Einheitspreis als
Pauschale angeboten wird oder fir die OZ des Hauptangebotes negative Einheitspreise zugelassen sind.

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fur Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verdndern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Bezeichnung der Bauleistung:

Gewichtung der Zuschlagskriterien

Anlage zum Muster Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe

1 Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und
deren Gewichtung:
Wichtung in %

Preis 100
]
]
Summe: 100 %

Die Angebotswertung erfolgt tber eine Punktwertematrix gemaf nachfolgenden Regelungen:

1.1 Kriterium Preis:
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Beriicksichtigung
preislich guinstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstétten fur Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H.
eingeraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fur Behinderte abgegeben wurde, ebenso
wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fur
Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstétte fur Behinderte ist mit dem Angebot zu
fuhren.

Weiterhin werden bericksichtigt:

[0 Die Wertungsregelungen des ARS Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 (Wertungsvorteil der Beton-
bzw. Gussasphaltbauweise von 1,80 € (netto)/m2 gegentber der Splittmastixbauweise) fur den
Fall, dass entsprechende Nebenangebote zugelassen sind und die Anwendungskriterien des
ARS erfillt sind.

[0  Wertungsbonus fiir Nebenangebote fiir eine Verkiirzung der Einzelfristen fiir
Verkehrsbeschrankungen in Hohe von € (netto)/Kalendertag. Der Wertungsbonus wird
auf max. 5 % der Wertungssumme begrenzt.

[0  Abzugsbetrage im Rahmen der Monetarisierung von Zuschlagskriterien

Far die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten
normiert:
e 10 Punkte erhalt das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis.
e 0 Punkte erhélt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote
mit dariiber liegenden Preisen erhalten ebenfalls O Punkte.
Die Punktermittlung fur die dazwischenliegenden Preise erfolgt Gber eine lineare Interpolation mit drei
Stellen nach dem Komma.
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O Kriterium Beschleunigungsregelung:

O Punktbewertung
Fur die Angebotswertung im Kriterium Beschleunigungsregelung wird die angebotene Bauzeit wie
folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten normiert:
e 0 Punkte erhalt das Angebot, welches die vom Auftraggeber angegebene maximale
Bauzeit beinhaltet.
e 10 Punkte erhalt ein fiktives Angebot, welches die angegebene Bauzeit um 20 %
unterschreitet.
e Alle Angebote mit gréReren Bauzeitverkiirzungen als 20 % erhalten ebenfalls 10 Punkte.
Die Punktermittlung fur dazwischenliegende angebotene Bauzeiten erfolgt Gber eine lineare
Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.
Die Wichtung dieses Kriteriums betragt %.

[ Monetare Bewertung (€-Angaben als Nettobetrage):

Fur die anzubietenden Verkurzungen der in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen

maximalen Bauzeit wird der Bonuswerte (€/Tag) fir die Verklrzung wie folgt vorgegeben:
€ (netto) je Kalendertag.

Daraus wird die Wertungssumme unter Ziffer 1.1 wie folgt abgeleitet:
Wertungssumme = Angebotssumme — (n X Bonuswert)
Mit: n = Anzahl der angebotenen Verkiirzungstage

Die Angabe einer Wichtung entféllt im Rahmen der Monetarisierung.

O Kriterium

Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten
Wichtung beriicksichtigt:

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

[ Kriterium

Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten
Wichtung berticksichtigt:

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

[ Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Ziffern mit dem

Angebot vorzulegenden Unterlagen gemalR Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen;
Abschnitt 2 Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt Uber eine
Punktebewertung mit 5, 7,5 bzw. 10 Punkten:
e 10 Punkte erhélt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine optimale Erfillung
erwarten lassen.
Eine optimale Erfullung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende Anforderungen erfillt
werden:

e 7,5 Punkte erhalt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine
Uberdurchschnittliche Erfiillung erwarten lassen.
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e Eine Uberdurchschnittliche Erfullung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende
Anforderungen erfillt werden:

e 5 Punkte erhéalt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine normale Erfiillung
(Einhaltung der Mindestanforderungen bzw. der Vorgaben der Baubeschreibung) erwarten
lassen.

[0 Die Bewertung der von den Bietern zu den Unterkriterien in den Ziffern mit
dem Angebot vorzulegenden Unterlagen gemaf3 Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende
Unterlagen; Abschnitt 2“der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt
gemalf nachstehender Regelung:

2 Zuschlagserteilung
Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Beriicksichtigung vorstehend genannter Kriterien
und Wichtungen insgesamt den héchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag
auf das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.
Bei Monetarisierung von Zuschlagskriterien flieBen die Betrage in die Wertungssumme ein. Erfolgt die
Wertung ausschliel3lich Uber monetarisierte Zuschlagskriterien, erfolgt der Zuschlag auf das Angebot
mit der geringsten Wertungssumme.
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Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HWS5 an der Station Hauptwache

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:
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a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Frankfurt am Main mbH
60276 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) 60276 Frankfurt am Main
Ort: Frankfurt am Main .
. . . Hausanschrift:
Einkauf & Materialwirtschaft Datum: Kurt-Schumacher-StraRe 8
Kurt-Schumacher-Str. 8 Tel: +49 6921326219 60311 Frankfurt am Main
) Telefon: 069 213-03
60311 Frankfurt am Main Fax:  +49 6921323336 Fax: 069 213-22740

E-Mail: vergabestelle@vgf-fin | ino@vgt-fim.de | vgf-fim.de
Az.-Nr.: VGF 096/25

Deutschland

S5 30, 36 &] 11,12, 14, 18 Bérneplatz

Vergabeart

[x] Offentliche Ausschreibung
Beschrankte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
Beschrankte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb

Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 10:00:00

[0 Eroffnungstermin:
Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 10:00:00

[J Offnungstermin:
Bindefrist endet am: 31.07.2025

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemag Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HWS5 an der Station Hauptwache
A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

[x] HVA B-StB Teilnahmebedingungen

HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[J HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

Geschéftsfuhrer: Aufsichtsratsvorsitzender: Amtsgericht: Ust-IdNr.: Bankverbindung:
Kerstin Jerchel Stadtrat Wolfgang Siefert Frankfurt am Main DE 175749170 Landesbank Hessen-Thuringen
Thomas Raasch HRB 40832 IBAN DE15 5005 0000 0016846107

BIC: HELADEFF
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VGIF

HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen

HVA B-StB Information Datenschutz
Merkblatt Sozialkassen HVTG

Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung
HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen
HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
AVA-Richtline
CAD-Richtlinie 1-9
ELVOR_NT3_4.3_Allgemeiner Vortext
ELVOR_NT3_4.4_Zusatzlicher Vortext Elektroarbeiten
Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen
AAW Kabel-und-Leitungen_24-01-2024-11-06
VGF_096_25_Angebots-LV
HVA_Baubeschreibung_HW4 5
Anlage 1 Ortlichkeit Lastenaufziige Hauptwache 4_5; Anlage 2 Anlagenzeichnung 38517 + 38518
Anlage 3 Baldachin

Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA B-StB Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausflhrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
EFB 221 oder EFB 222
Vertraulichkeitserklarung
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG
Eigenerklarung Ersatzbaustoffverordnung
Eigenerklarung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Eigenerklarung Sanktion gegen Russland - national
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Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

Urkalkulation

Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprufers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschlisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG

Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht
verfugbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung des fir mich/uns zustéandigen
Versicherungstragers) mit Angabe der Lohnsummen vorlegen

Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich
beschéaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal

Je eine Referenzbescheinigung flr angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die
Bauleistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausfiihrung genau bezeichnen, den Aussteller
eindeutig erkennen lassen und eine Telefonnummer und eMail der Person enthalten, die die
Bescheinigung ausgestellt hat.

EFB 223

Bei Vergaben von Bauleistungen hat der fiir den Zuschlag Bieter vor eine gilltige iiber seine Teilnahme an den (siehe § 5 HVTG Abs.3)

Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Zu vergeben.
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2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

elektronisch (iber die Vergabeplattform
O auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):
Name: Fax:
E-Mail:
Strale:
PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®)*
]

Siehe Abschnitt C)

3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Vordruck HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu
den Zuschlagskriterien)*
O

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert.
[ nicht nachgefordert
111 HVA B-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 03 - 23 Seite 4 von 8
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3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)”

4 Losweise Vergabe:
[x] Nein

Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen

O nur fir ein Los
O fur ein oder mehrere Lose
O fur alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

[ =zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich
heraus zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

[x] nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [x] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht
6.2 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) —

ausgenommen Nebenangebote, die ausschlieBlich Preisnachlasse mit Bedingungen
beinhalten —

O  fir die gesamte Leistung

[0 nurfar nachfolgend genannte Bereiche

(]

O
O

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche
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[ unter folgenden weiteren Bedingungen:
[0 Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
[0 Nebenangebote mit Pauschalierungen fir Leistungen im Erdbau sind nicht
zugelassen

[0 Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
sind
zugelassen. Diese missen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:
- Anzahl der Kalendertage der Verklrzung,
- Kosten fir die Verkiirzung gesondert fr:
. Mehr-/Minderkosten fiir jede Leistungsposition,
. ggf. gesonderte OZ (Positionen) fur durch die Verkirzung erforderlich
werdende
Leistungen, z. B. zuséatzliche Baustelleneinrichtungen,
Baustellensicherung, etc.
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der
beschleunigten Baudurchfiihrung,
- Erlauterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkirzten Fristen,
- Erlauterungen zur Sicherstellung der Qualitat,
- Erlauterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der

vorgesehenen
Baugerate, Personaleinsatz.
L]
Zusatzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:
]

Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die
Vorgaben in den einschlagigen Regelwerken gemaf beigefiigtem Vordruck HVA B-StB
Mindestanforderungen Nebenangebote erfiillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Beriicksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Werkstatten flr Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von

15 v.H. eingeraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot
der Werkstatt fiir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir
Behinderte ist mit dem Angebot zu flhren.

[0 Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Vordruck HVA B-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

8

Zugelassene Angebotsabgabe
[x] Elektronisch

[x] in Textform,
[] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel,
[CImit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber
die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tGibermitteln.

] Schriftlich

Beigefligtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort
abzugeben:

O siehe Briefkopf
L] Stelle:
Stralle:
PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot

“

far ...:

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
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9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter
VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsstelle nach § 21
VOB/A):

Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

StraRe: Dienstgebaude: Wilhelminenstralle 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

10

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig
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Merkblatt Sozialkassenverfahren

bei der 6ffentlichen Vergabe von Bauleistungen

Wirtschaftszweige Tarifgemeinschaft Sozialkassen Sozialkassenbescheinigung
Baugewerbe Alle Bundeslander SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung
(auBer Berlin und Bayern)
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse | Aussagegehalt:
Verfahren: der Bauwirtschaft (ULAK) Betrieb nimmt ordnungsgemaf
Urlaubsverfahren an den Verfahren teil und zahlt
Zusatzversorgungskasse des seine Beitrage.
Entsendeverfahren (flr Baugewerbes (ZVK)
Baubetriebe mit Sitz im Ausland) Ansprechpartner/in:
Wettinerstrale 7 Johanna Engel
Berufsbildungsverfahren 65189 Wiesbaden JEngel@soka-bau.de
Betriebliche Altersversorgung Telefon (0800) 1200 111 Fiir das Entsendeverfahren:
Telefax (0800) 1200 333 Bescheinigung Uber Teilnahme
am Urlaubskassenverfahren
E-Mail: service@soka-bau.de
Internet; www.soka-bau.de Aussagegehalt:
Wie SOKA-BAU-Bescheinigung
+ Angabe zur aktuellen Anzahl
der gemeldeten gewerblichen
Arbeitnehmer
+ Angabe zum Zeitraum der
Teilnahmeverpflichtung
Ansprechpartner/in:
Dr. Lisa Dornberger
LDornberger@soka-bau.de
Nassbaggergewerbe Alle Bundesléander SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung
Verfahren: Wettinerstrale 7 Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren: 65189 Wiesbaden Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
Freiwillige Teilnahme. Es gibt | Telefon (0800) 1200 111 seine Beitrége.
keine AVE. Telefax (0800) 1200 333
Ansprechpartner/in:
E-Mail: service@soka-bau.de Johanna Engel
Internet: www.soka-bau.de JEngel@soka-bau.de
Betonsteingewerbe Nordwestdeutschland SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung

(Bremen, Hamburg,
Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Schleswig-Holstein)

Berlin
(derzeit gibt es keine
teilnehmenden Betriebe)

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Wettinerstralie 7
65189 Wiesbaden

Telefon (0800) 1200 111
Telefax (0800) 1200 333

E-Mail: service@soka-bau.de
Internet: www.soka-bau.de

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Johanna Engel
JEngel@soka-bau.de
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Wirtschaftszweige Tarifgemeinschaft Sozialkassen Sozialkassenbescheinigung
Baugewerbe Bayern Gemeinniitzige Urlaubskasse SOKA-BAU-Bescheinigung
des Bayerischen Baugewerbes
Verfahren: e.V. (UKB) Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren Betrieb nimmt ordnungsgeman

Entsendeverfahren (fir
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)
(SOKA-BAU)

Berufsbildungsverfahren

Lessingstrale 4
80336 Muinchen

Telefon (089) 539 89-0
Telefax (089) 539 89-70

an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Johanna Engel
JEngel@soka-bau.de

(SOKA-BAU) E-Mail: info@urlaubskasse-
bayern.de
Betriebliche Altersversorgung Internet: www.urlaubskasse-
(SOKA-BAU) bayern.de
Baugewerbe + Steinmetz- Berlin Sozialkasse des Berliner Einfache Bescheinigung
und Steinbildhauerhandwerk Baugewerbes
Verfahren: Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren Liickstralle 72-73 Betrieb nimmt entsprechend der

Entsendeverfahren (fiir
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)
(SOKA-BAU)

Berufsbildungsverfahren

Betriebliche Altersversorgung
(SOKA-BAU)

10317 Berlin

Telefon (030) 51539-0
Telefax (030) 51539-100

E-Mail: post@sozialkasse-berlin.de
Internet: www.sozialkasse-berlin.de/

Eigenmeldung am Verfahren teil
und zahlt Beitrage

Qualifizierte Bescheinigung
(Baugewerbe + Steinmetz):

Aussagegehalt:

einfache Bescheinigung +
zusatzliche Angaben zur
personellen und fachlichen
Leistungsfahigkeit i.S.d. VOB
(durch Angabe der Vollzeitkrafte
und fachliche Qualifikation
geman Eingruppierung), Angabe
Anzahl beschaftigte gewerbliche
AN und Angestellte

Ansprechpartner/in:
Astrid Schndckel
kk@sozialkasse-berlin.de

Dachdeckerhandwerk

Alle Bundeslander
Verfahren:
Berufsbildungsverfahren
Betriebliche Altersversorgung

Gewahrung eines Teiles eines
13. Monatseinkommens

Gewahrung eines Ausfallgeldes/
Beschaftigungssicherung

Insolvenzsicherung des Arbeits-
zeitkontos

SOKA-DACH

Lohnausgleichskasse fiir das Dach-
deckerhandwerk (LAK)

Zusatzversorgungskasse des
Dachdeckerhandwerks VVaG (ZVK)

Zentrales Versorgungswerk fiir das
Dachdeckerhandwerk VVaG (ZVW)

Gustav-Stresemann-Ring 7
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 16010
Telefax (0611) 1601250

E-Mail: info@soka-dach.de

Internet: www.soka-dach.de

SOKA-DACH-Bescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrage.

Auf ausdriicklichen Wunsch:
Beschaftigte Arbeitnehmer bzw.
Anzahl, aus den eingereichten
Meldungen ersichtliche Unter-
schreitungen des Mindestlohnes
sowie aktuelle ,Einmann-
Betriebe-Eigenschaft

Ansprechpartner/ in;
Elena.Zuravkevic@soka-dach.de
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Wirtschaftszweige

Tarifgemeinschaft

Sozialkassen

Sozialkassenbescheinigung

Steine- und Erdenindustrie,
Betonsteinhandwerk +
Ziegelindustrie

Bayern

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse der Steine-
und Erden-Industrie und des Beton-
steinhandwerks VVaG

Die Bayerische Pensionskasse

Bavariaring 23
80336 Muinchen

Telefon (089) 544330-0
Telefax (089) 544330-19

E-Mail:_info@zvk-bayern.de
Internet: www.zvk-bayern.de

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Sieglinde Meisinger
beitrag@zvk-bayern.de

Maler- und Alle Bundeslander die malerkasse Unbedenklichkeitsbescheinigung
Lackiererhandwerk (auler Saarland)
Gemeinniitzige Urlaubskasse fiir das | Aussagegehalt:
Verfahren: Maler- und Lackiererhandwerk e.V. | Betrieb nimmt ordnungsgeman
Urlaubsverfahren an den Verfahren teil und zahlt
Zusatzversorgungskasse des Maler- | seine Beitrage.
Betriebliche Altersversorgung | und Lackiererhandwerks VVaG
Ansprechpartner/in;
Gustav-Stresemann-Ring 7 alexander.hampf@malerkasse.d
65189 Wiesbaden e
Telefon (0611) 7630-0
Telefax (0611) 7630-298
E-Mail: info@malerkasse.de
Internet: www.malerkasse.de
Gertistbauerhandwerk Alle Bundeslinder SOKA GERUSTBAU SOKA GERUSTBAU

Verfahren:
Urlaubsverfahren

Entsendeverfahren (flr
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)

Berufsbildungsverfahren

Betriebliche Altersversorgung

Sozialkasse des
Gerlistbaugewerbes

Zusatzversorgungskasse des
Gerlistbaugewerbes VVaG

WelfenstraRe 4
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 7339-0
Telefax (0611) 7339-100

E-Mail: info@sokageruest.de
Internet: www.sokageruest.de

Bescheinigung
(Gilt auch im Entsendeverfahren)

Aussagegehalt:

e  Betrieb nimmt ordnungs-
gemaR an den Verfahren
teil und zahlt seine Beitrage

e  Kein MindestlohnverstoR
nach den vorliegenden
Meldedaten

e  Anzahl gewerbliche
Mitarbeiter

o Anlage: Auflistung der
gewerblichen Mitarbeiter mit
Angabe der lohnzahlungs-
pflichtigen Stunden.

Ansprechpartner/in:
claudia.renner@sokageruest.de

23


mailto:info@zvk-bayern.de
http://www.zvk-bayern.de/
mailto:beitrag@zvk-bayern.de
mailto:info@malerkasse.de
http://www.malerkasse.de/
mailto:alexander.hampf@malerkasse.de
mailto:alexander.hampf@malerkasse.de
mailto:info@sokageruest.de
http://www.sokageruest.de/

Wirtschaftszweige

Tarifgemeinschaft

Sozialkassen

Sozialkassenbescheinigung

Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau

Alle Bundeslander

Verfahren:
Berufsbildungsverfahren

Einzugsstelle Garten- und
Landschaftsbau

Haus der Landschaft
Alexander-von-Humboldt-Strale 4
53604 Bad Honnef

Telefon (02224) 7707-0
Telefax (02224) 770777

E-Mail: info@ewgala.de

Internet: www.ewgala.de

EWGaLa-Bescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Viktoria Grundmann
v.grundmann@galabau.de

Steinmetz- und
Steinbildhauerhandwerk

Alle Bundeslander
(auler Berlin)

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse des
Steinmetz- und Steinbildhauer-
handwerks VVaG

Parkstralle 22
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 97712-0
Telefax (0611) 97712-30

E-Mail: info@zvk-steinmetz.de
Internet: www.zvk-steinmetz.de

Einfache Bescheinigung
Aussagegehalt:

Betrieb nimmt entsprechend der
Eigenmeldung am Verfahren teil
und zahlt Beitrage

Qualifizierte Bescheinigung
(Steinmetzhandwerk):

Aussagegehalt:

einfache Bescheinigung +
zusatzliche Angaben zur
personellen und fachlichen
Leistungsfahigkeit i.S.d. VOB
(durch Angabe der Vollzeitkrafte
und fachliche Qualifikation
gemal Eingruppierung), Angabe
Anzahl beschaftigte gewerbliche
AN und Angestellte

Ansprechpartner/in:

Tanja.Geiberger@zvk-
steinmetz.de
Land- und Forstwirtschaft Westdeutschland Zusatzversorgungswerk fiir Arbeit- | Tariftreuebescheinigung
(ohne Saarland) sowie nehmer in der Land- und Forst-
Thiiringen + Berlin wirtschaft - ZLF VVaG Aussagegehalt:

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse fir Arbeit-
nehmer in der Land- und Forst-
wirtschaft (ZLA)

DruseltalstralRe 51
34131 Kassel

Telefon (0561) 785179-00
Telefax (0561) 7852179-49

E-Mail: info@zla.de

Internet: www.zla.de

Der Betrieb hat Beschaftigte fiir
die Zusatzversorgung
angemeldet und zahlt fiir diese
seine Beitrége.

(Anmerkung: Landwirte kdnnten
als Bieter fUr Bauleistungen in
6ffentlichen Vergabeverfahren
auftreten, wenn es um Abraum-
arbeiten im Straenbau geht)

Ansprechpartner/in:
Gerhard.Zindel@zla.de
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EU-Ausland

Baugewerbe Osterreich Bauarbeiter- Urlaubs- und Einheitliches ~ Dokument, in
Abfertigungskasse (BUAK) welchem im Betreff angefiihrt
Verfahren: wird, fir welchen Zweck dieses
Urlaubsverfahren Kliebergasse 1A ausgestellt worden ist, z.B. zur
1050 Wien Vorlage an einen offentlichen
Auftraggeber in einem
Telefon: +435795791815 Vergabeverfahren.
Telefax: +4357957991898
E-Mail: Ansprechpartner/in;
koordinierungsstelle@buak.at Mag. Rita Medek
Internet: www.buak.at r.medek@buak.at
Baugewerbe Belgien ONSS/RSZ k.A.
Verfahren: Place Victor Hortaplein 11
Urlaubsverfahren 1060 Brussels
Telefon: +32 (0) 2 509 59 59
E-Mail: info@onssrszlss.fgov.be'
Internet: www.onss.be / www.rsz.be
CONSTRUCTIV
Koningsstraat 132 b 1 Rue Royale
1000 Brissel
Telefon: +32 2 209 65 65
E-Mail: info@constructiv.be
Internet; www.constructiv.be
Gewerbelibergreifend Dénemark ATP - FerieKonto FR Ansprechpartner/in:
Christina Skov Mogensen
Verfahren: Kongens Vange 8 cim@atp.dk
Urlaubsverfahren 3400 Hillergd
Telefon: +4570105154
E-Mail: cim@atp.dk
Internet: www.atp.dk
Baugewerbe ltalien Commissione Nazionale Casse Edili | Nach italienischem  Recht
(CNCE) missen Unternehmen fir die
Verfahren: Teilnahme  an  &ffentlichen
Urlaubsverfahren Via Giuseppe Antonio Guattani 24

01161 Roma

Telefon: +3906852614
Telefax: +390685261500

E-Mail: info@cnce.it

Internet: www.cnce.it

Ausschreibungen iiber ein DURC
verfigen. DURC ist ein
Dokument, das die korrekten
Beitragszahlungen im Namen der
italienischen Unternehmen, die
unter INPS, Inail und Casse Edili
fallen, darlegt. DURC kann
Online angefordert werden und
wird in Echtzeit ausgestellt.

Ansprechpartner/in;
Claudia Venanzi
cvenanzi.i-info@cnce.it
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Baugewerbe

Frankreich

Verfahren:
Urlaubsverfahren

Dachverband aller Kassen:
UCF Congés Intempéries
BTP Union des Caisses de France

Rue de Dantzig 24
75015 Paris

Tél. 01 56 56 26 32
Fax. 01 56 56 26 29

Internet: www.cibtp.fr

k.A.

Ansprechpartner/in:
Ndoko Fanny
fanny.ndoko.ucf@cibtp.fr
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Name und Anschrift des Bieters: Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Ust.ID-Nr.:
Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Az.-Nr.:

Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen?, die Vertragsbestandteil werden:

Leistungsbeschreibung

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Nebenangebote

Ooo0oooOod

Anlagen?, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:
O HvaB-stB Eigenerklarung Eignung
O Einheitliche Européische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)
O HvaB-siB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit
O Hva B-stB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
O

1. Ich/wir biete(n) die Ausfihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) geman
Leistungsbeschreibung betragt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fur Haupt- und alle Nebenangebote:

%

1 vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen
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5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

6. [

O

+Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) —
Ausgabe 2019,
Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fir die Praqualifikation
von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschaftigte und < 50 Mio.
Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?.

7. lch/Wir erklare(n),

O
O

dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

8. Ich/Wir erklare(n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein
verbindlich anerkenne(n).

mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.

ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Uiber die nach den
»-Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB
30)“ geforderte Qualifikation verfiigen, um die nach Baustellenverordnung tbertragenen Aufgaben fachgerecht
zu erfillen.

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,,oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns
keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der
Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst.

alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die fur
das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfiillen.

ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls
ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuléssige
Wettbewerbseinschrankung darstellt.

ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform? Schriftliches Angebot

(Name, lesbar) (Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch tibermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar?,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht
wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU
einzustufen ist/sind.
3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Name und Anschrift
Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufullen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

|. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgrinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[ fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde geméaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu
einem Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder einer Geldbulze von mehr als
2.500 Euro belegt worden bin/sind.

O far mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaf § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[J zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaf § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fiir mein/unser Unternehmen Maflinahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(8 6 WRegQG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

[ Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgeman erfillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

1 Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

[ Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsaustbung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

O im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
O fur die auszufihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
| bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

O zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestatigung meiner/unserer Erkléarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlie3lich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprufers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschlisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.
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4.  Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen Uber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-
jahren** die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[x] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

Drei vergleichbare Mal3nahmen aus den letzten fiinf Kalenderjahren.

=[] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als funf Jahre zuriickliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausfiihrungszeitraums und des Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausfiihrungszeitraums und des Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur
die oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemalie Ausfihrung und das
Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskréaften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfuhrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfligung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskréfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** VVom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zuriickliegen.
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ll. Ergdnzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob
und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[I* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[J* Angabe der technischen Fachkréfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfugung stehen.

Angabe der technischen Fachkrafte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen
Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgetbten Tatigkeiten zu den Personen
einreichen

L Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausriistung des Unternehmens
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O+ Beschreibung der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

K Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfillung zur Verfigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O+ studiennachweise und Bescheinigungen uber die berufliche Befahigung des Unternehmens

und/oder der Fihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet
werden

Mein/unser Unternehmen verfugt Gber folgende Nachweise und Bescheinigungen uber die berufliche
Beféahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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O+ Angabe der Umweltmanagementmalinahmen, die das Unternehmen wéhrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmalinahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfuihrung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[1* Erklarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Geréate und welche
technische Ausristung das Unternehmen fir die Ausfihrung des Auftrags verfugt

Mein/unser Unternehmen verfligt fiir die Ausfiihrung des Auftrags tiber folgende Gerate und technische
Ausriistung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefiliter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giltig
Hinweis: Bei den mit , *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag
festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt
mafgebend ist.
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Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 096/25

Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-
nehmer/Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle

die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
oz Beschreibung der Teilleistung (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)
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Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufullen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied
ust-D:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschliel3en, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren, dass der be-
vollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-

nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname) (Datum) (Unterschrift)
"""""""" Fimemane)  Oaum) ey
"""""""" Fmename)  ©aumy  Gmesawy
"""""""" Fimemane)  Oaum) ey
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Bezeichnung der Bauleistung

VGF 096/25 . Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung
zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen

zur Versicherungspflicht

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle der Auftragserteilung, fir den
Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen
Personen-, Sach- und Vermoégensschaden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fir Risiken
nach dem Umwelthaftungsgesetz (Anlagen, Rest- und Regressrisiko/
Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Vertrages sowie ggf.
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Héhe abzuschlieRen und nachzuweisen.

Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR
5 Mio. pauschal fur Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fur Vermdgensschaden je 2-fach
maximiert p.a. (fur Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. fur Personen-/ Sach- und
mitversicherte Vermdgensschéaden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen.

Unterschrift
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)

(Unterschrift und ggf. Stempel)

Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
e die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder

e eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder

e Textform ausreichend aber der Name der natiirlichen Person, die die Erklarung abgibt, nicht angegeben,
so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberihrt.

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
VGF 096/25

Baumafinahme

Leistung

Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;f)ﬂag €/h
11 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten

Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berucksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage
1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©V§1§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 2 39
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der SUGSS;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer |Datum
VGF 096/25

Baumalinahme

Leistung

Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

Angaben zur Kalkulation ber die Endsumme

. Lohn

1. Angaben lber den Verrechnungslohn €/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallshne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
£y o

Seite 1 von 2
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
24 Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. |Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Bauleistung

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

" VGF 096/25 / Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache "

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber*), fihrt als
Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens
werden dem Bieter Informationen tibermittelt, die vertraulich behandelt werden mussen.
AusschlieR3licher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des
Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfiigung zu stellen, die es ihm erméglichen,
ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese
Informationen zur Verfiigung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grofl3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlief3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem
Vergabeverfahren

stehen und nicht flr sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstéanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfihrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen ber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniiber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdoffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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Bezeichnung der Bauleistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)

46


vladoj
Textfeld
6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Verg ab en u m m er . VG F 09 6/2 5 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung

Hiermit verpflichten wir uns zur Beachtung und Einhaltung der seit 01.08.2023 in Kraft getretenen

Verordnung zur Einfiihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung

(vom 9. Juli 2021)

Zu finden unter:

Bundesgesetzblatt BGBI. Online-Archiv 1949 - 2022 | Bundesanzeiger Verlag

, den

Unterschriften



https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2598.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2598.pdf%27%5D__1693482300455

Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

Regelwerke VGF).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HWS5 an der Station Hauptwach

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung

der Sanktion gegen Russland

gemaR Artikel 5 aa der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1
Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Die nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab:

Der Auftragnehmer / die Auftragnehmer gehért / gehdren nicht zu den

in Artikel 5 aa) der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Artikel 1 Ziffer 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 Uber restriktive Mallnahmen

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne der

Vorschrift aufweisen:

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgefiihrten juristischen Person,
Organisation oder Einrichtung, die sich unter o6ffentlicher Kontrolle oder zu uber 50 % in
offentlicher Inhaberschaft befindet oder bei der Russland und seine Regierung oder

Zentralbank das Recht auf Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder

Zentralbank andere wesentliche wirtschaftliche Beziehungen unterhalt,

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die aufierhalb der Union
niedergelassen ist und deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer

nachfolgend aufgeflhrten Organisationen gehalten werden, oder
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c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung

einer der nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

, den

Unterschriften




[
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Bezeichnung der Bauleistung:

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (8 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausfiihrung

[ spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
O Friihestens , O Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
LI Fruhestens am , x] Spatestens am 08.07:2025 (Dgtum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Téatigkeit festgelegt:

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfuihrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle

gemeint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfuhrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[ spatestens Werktage nach

[ Einzelfristen fiir
121, =spatestens___ Werktage nach
1.2.2 = spatestens____ Werktage nach
1.2.3 =spatestens___ Werktage nach
1.2.4 =spatestens____ Werktage nach
1.25. =spatestens___ Werktage nach

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

Spatestens am 21.11.2025 (Datum)
[ Einzelfristen fiir

1.3.1 = spatestens (Datum)
1.3.2 = spatestens (Datum)
1.3.3 = spatestens (Datum)
134 = spéatestens (Datum)
1.35 = spatestens (Datum)
131 HVA B-StB Vorlage Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 1
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1.4

Einzelfristen fur Verkehrsbeschréankungen

1.4.1 = Kalendertage
1.4.2 = Kalendertage
1.4.3 = Kalendertage
1.4.4 von bis (Datum)
1.45 von bis (Datum)

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

O Vertragsstrafen werden vereinbart.

21

2.2

2.3

2.4

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[J 0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

[ 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

O % nach 1.2.1 ] % nach 1.2.2 [ % nach 1.2.3

O % nach 1.2.4 O % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fur die Vollendung:

O % nach 1.3.1 O % nach 1.3.2 [ % nach 1.3.3

O % nach 1.3.4 O % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfuhrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

O % nach 1.4.1 [l % nach 1.4.2 [ % nach 1.4.3
O % nach 1.4.4 O % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem
Zuschlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 %
der Netto-Auftragssumme der zugehorigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrof3e zur Berechnung
der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme,
der den his zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir
die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zzahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf

Kalendertage festgelegt.

4  Sicherheit fir die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)
Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.
[ Es ist eine Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl.

Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)
Auf Sicherheit fir Mangelanspriche wird verzichtet.
[1 Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche Sicherheit fiir
Méngelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Méngelanspriche betragt 3 % der

Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Burgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fur

o die Vertragserfillung das Formblatt ,HVA B-StB Vertragserfillungsburgschaft*

¢ die Mangelanspriiche das Formblatt ,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*

¢ vereinbarte Vorauszahlungen und »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Vorauszahlungsburgschaft"

Satz 3 VOB/B das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den

ausdrucklichen Zusatz ,,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.
8 Frei
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9

10

11

12

13

Beschleunigungsvergitung

] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung geman ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung* wird

vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.4 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.5 EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[ stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage)
]

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
] Keine

Siehe beigefligte Unterlage

Sanktionierung Nichterfillung Technischer Wert

[ Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterflillung Technischer Wert“ wird vereinbart (siehe Anlage)

Implementierung eines Verfugbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells gemaR ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell wird vereinbart (siehe
Anlage)

Anlagen: HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[J HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[ HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell

O

O
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[
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 096/25 Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle“ und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuztiglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt
werden kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemal § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafblattern miissen mindestens
folgende Angaben gemacht werden:

— Auftragnehmer,

— Auftraggeber,

—  Nummer des Aufmafiblattes,

—  Bezeichnung der Bauleistung,

—  Ordnungszahl (0Z).
Unmittelbar Uber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaf3blatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf
frhere Berechnungen ist nicht zuléssig.

3. [Y Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. [O» Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise missen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
—  Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
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—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

—  Bruttomasse (B),

—  Nettomasse (N),

— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestéatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwéagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Uber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwédgungen durchfuhren zu lassen. Diese Kontrollwdgungen werden dem
Auftragnehmer nicht gesondert vergitet. Die Kosten fur dartiberhinausgehende Kontrollwdgungen werden
vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwédgung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebiihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fur die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie
im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwégung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. [X]Y Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-AIllg.) und
Verfahrens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfuhrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fur einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschlief3en.

3. Dateniibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu
Ubergeben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfihrung der Leistungsberechnung
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein
Bezug der Eingabedaten zu den Ausflihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche
Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen
Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepruft
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prufberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position)
eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aulerhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prufberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-

bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.
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6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer
Vergleichsberechnung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen aufRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm
Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils
kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der
Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [V Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes oder
an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine
dieser Korperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im
StralRen- und Briickenbau zwischen den vorgenannten Kérperschaften und dem Auftragnehmer.

7. Y Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschliel3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsfiihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelméRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.
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Hinweis: Bei den mit ,, ', gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag
festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Sicherheitstechnischer Dienst/
Brandschutz/ Umweltschutz

[
NAO3/NL VerkehrsGesellschaft V G I
Tel.: 069/213-22605 Frankfurt am Main

Brandschutzordnung

fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen

der

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF
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Brandschutzordnung fir unterirdische Verkehrsanlagen der VGF

Vorwort

Diese Brandschutzordnung (BSO) enthélt verbindliche Handlungsanweisungen und Regeln zur
Brandverhitung, Brandbekampfung und zum Verhalten bei Unféllen, Branden oder sonstigen
Schadensfillen in den unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Die Brandschutzordnung richtet sich an alle Mitarbeiter der VGF, die in den unterirdischen Ver-
kehrsanlagen der VGF tétig sind, an die Mieter von Laden und deren Mitarbeiter, an die Betrei-
ber von mobilen Standen und deren Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in den
Liegenschaften tatig sind.

Des Weiteren richtet sich die Brandschutzordnung an Mitarbeiter der VGF mit besonderen
Brandschutzaufgaben.

Die Brandschutzordnung gliedert sich in folgende Teile:

Brandschutzordnung Teil A

Allgemeines Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden und sonstigen Notfallen

Brandschutzordnung Teil B-1
Merkblatt fir Mieter von Laden und Betreiber mobiler Stédnde

Brandschutzordnung Teil B-2
Merkblatt fir Personen ohne besondere Schutzaufgaben

Brandschutzordnung Teil C

Merkblatt fiir Mitarbeiter der VGF mit besonderen Brandschutzaufgaben

(Richtet sich an Personen, denen Ober ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben
im Brandschutz Gbertragen sind.)

Diese Brandschutzordnung (BSQ)-ist gliltig fur alle unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Diese Brandschutzordnung tritt am 01.02.2009 in Kraft.

Frankfurt am Main, den ﬁd? 52'1? E?]a Frankfurt am Main, den E}Z,Ql, L{'m

< (o).,

Réhre Budig 0

Stempel Branddirektion: E“‘{"%
STADT &7 FRANKFURT AM Mg =
DER MAGISTRAT
37 Bronddirektion
Stand vom 01.02.2009 Feverwehrstr. |, 60425 Fremkf

Seite 3
Yatenherdt)
Branddivekior
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil A —
Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden oder sonstigen Notfallen VGIF

Brandschutzordnung Teil A
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt
uber das Verhalten bei Branden
und sonstigen Notfallen

Stand vom 01.02.2009 Seite 4
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Merkblatt uber das Verhalten
bei Branden und sonstigen Notfallen

1. Bei Notfallen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen.

2. Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren:...............cccviviiiinennn. 112
WER meldet?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?

WIEVIELE \Verletzte?
WARTEN auf Ruckfragen

3. Leitstelle der VGF informieren................... 069/ 213 — 22222

4. Verhalten bei Unfallen

e Versorgung der/ des Verletzten
e Absicherung des Unfallortes
e Hilfe organisieren

+

5. Verhalten bei Branden bis zum Eintreffen der Feuerwehr

In Sicherheit bringen:

e gefahrdete Personen verstandigen

hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
Taren schliel3en

gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

in verqualmten Raumen gebuckt bewegen

K

Keine Aufz'L'lge benutzen - Erstickungi]efahr !

Loschversuch unternehmen:
e Brandbekampfung ohne Gefahrdung der eigenen Person
e mit Feuerl6scher

=

oder

’I""l_e e Wandhydrant durchfihren

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste

I

Kurze, sachliche Auskunft geben tber:
e Zugang zu gefahrdeten Personen und dem Brandherd
e Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes

-‘VGIF




Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt fur
Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 =
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2

(Merkblatt flr Personen ohne besondere Schutzaufgaben)

Der Teil B-2 der Brandschutzordnung enthalt allgemein giltige Verhaltensregeln mit denen der
Brandentstehung und Brandausbreitung vorgebeugt werden soll.
Weiterhin sind Malinahmen aufgeflihrt, die im Brandfall zu ergreifen sind.

Fremdfirmen, die in den Raumlichkeiten der unterirdischen Stationen tatig werden, ist

dieses Merkblatt als Ausschnitt der Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie sind
schriftlich zu verpflichten, sie einzuhalten.

1. Brandverhitung

1.1 Allgemeine Anforderungen

Alle Personen sind verpflichtet, durch gréfite Vorsicht zur Verhiitung von Branden und anderen
Schadensfallen beizutragen. Sie haben sich Uber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der
Umgebung sowie Uber die Mallnahmen bei Gefahr genau zu informieren.

e Wichtige Voraussetzung des vorbeugenden Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit.

Regelungen hinsichtlich Rauchen, Feuer, offenem Licht und elektrischer Gerate

o Das Rauchen in den unterirdischen Stationen ist untersagt. Das
Rauchverbot gilt auch in Technikrdumen, Lagerrdumen und Fluren.
Ausnahmen bilden lediglich speziell ausgewiesene Raucherraume.

. Das Rauchverbot ist strikt einzuhalten.

e  Zigarettenasche und abgebrannte Streichhdlzer nur in verschlieRbaren
Metallbehaltern sammein.

e Kein Umgang mit offenem Feuer. Kerzen (z. B. an Adventskranzen,
Gestecken) sind verboten.

o Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfligung gestellter elektrischer
Gerate ist ohne besondere Genehmigung untersagt.

+ Warmegerate und Kaffeemaschinen nur auf nicht brennbaren und elektrisch nicht leitenden
Flachen betreiben.

o Schadhafte elektrische Anlagen wie Lichtschalter, Steckdosen, Lampen
sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Sie sind nur durch Fachkrafte zu
reparieren.

Lagerung und Verwendung brennbarer Stoffe und Abfélle

o Herumliegende Abfalle beglinstigen eine schnelle Brandausbreitung.
e Brennbare Abfalle sind unverzuglich zu entsorgen.

o Das Lagern von brennbaren Materialien in Flucht- und Rettungswegen ist
untersagt.

e In abgeschlossenen Betriebsstéatten (z. B. Schaltraume, Liftungszentralen, etc.) dirfen nur
Gegenstande zur unmittelbaren Benutzung der Anlagen aufbewahrt werden.
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Technikraume dirfen nicht als Lagerraume genutzt werden.

Die Umnutzung von bisher leer stehenden Raumen ist mit dem Brandschutzbeauftragten
der VGF abzustimmen.

Beim Umgang mit brennbaren Flissigkeiten (Reinigungsmittel, Losemittel etc.) ist beson-
dere Sorgfalt erforderlich.

Eine Anhaufung von brennbaren Stoffen und Flissigkeiten ist nicht gestattet. Am Arbeits-
platz ist nur die Vorhaltung fir den Tagesbedarf gestattet.

1.2 Brandverhiutung auf Baustellen

Allgemeine Regelungen

Vorbeugender Brandschutz muss besonders wahrend Bau- und Instandsetzungsarbeiten
gewahrleistet werden.

Auf Baustellen darf nicht geraucht werden.
Brennbare Baustellenabfalle sind arbeitstaglich zu entsorgen.
Rettungswege sind freizuhalten und zu kennzeichnen.

Auf eine geanderte Rettungswegfilhrung bedingt durch eine Baustelle ist gesondert hinzu-
weisen.

Zur Abdeckung von Bdden darf kein Teppich verwendet werden, sondern es sind z. B. Tet-
ra-Pack-Bdgen zu verwenden.

Baustellenabgrenzung

Zur Abgrenzung von Baustellen in den unterirdischen Stationen (Bauzaune) darfen nur
nichtbrennbare Materialien der Baustoffklasse A gemaf DIN 4102 verwendet werden.
(z. B. Gipskarton-Standerwande, Metallgitterzdune mit Blechbeplankung etc.).

Die Konstruktion muss standsicher ausgebildet werden, Kabelbinder zur Befestigung sind
nicht ausreichend.

Missen Bauzdune auf festen Treppen vorgesehen werden, so ist am Bauzaun ein Hand-
lauf vorzusehen.

Bei staubenden Arbeiten ist die Baustellenabtrennung staubdicht auszuflhren, um einen
Staubeintrag in angrenzende Bereiche, auch vor dem Hintergrund einer Fehlauslésung von
Brandmeldeanlagen, zu vermeiden.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen ist darauf zu achten, dass bei
Fahrtreppengruppen, die gem. Brandschutzkonzept der jeweiligen Station zur Evakuierung
vorgesehen sind und demzufolge als Fluchtweg gekennzeichnet sind, immer nur eine aus
jeder Gruppe nicht begehbar ist.

Ist das in begrindeten Einzelfdllen nicht mdglich, so sind in Abstimmung mit dem Brand-
schutzbeauftragen ErsatzmalRnahmen festzulegen.
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Sperrung von Treppenanlagen

Missen im Zuge von Baumalnahmen Treppenanlagen, die als Fluchtweg ausgewiesen
sind, zeitweise gesperrt werden, so ist dies mit dem Brandschutzschutzbeauftragten abzu-
stimmen.

Eine Abstimmung ist nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass die Treppe im Notfall
begehbar ist, Personal vor Ort ist und die Absperrung nur mittels Flatterband erfolgt.

Schweil3-, Lot- und Trennschleifarbeiten

Schweill-, Lot- und Trennschleifarbeiten (Feuerarbeiten) duarfen nur mit
schriftlicher Genehmigung (mit gililtigem SchweiBerlaubnisschein) durch-
gefuhrt werden.

Dabei sind stets Kleinléschgerate (Feuerldéscher) in Bereitschaft halten!
(z. B. Wasser, Pulver)

Grundsatzlich ist bei feuergefahrlichen Arbeiten vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber
(VGF) ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen.

Schweilerlaubnisscheine werden auf Seiten der VGF von NT33 ausgestellt.

Der SchweilRerlaubnisschein ist als Muster dieser Brandschutzordnung beigefugt. (Anl. 2)

Brandmeldeanlagen

Bei der Planung von Baumafnahmen ist zu beriicksichtigen, ob der betroffene Bereich
durch eine Brandmeldeanlage Uberwacht wird.

Bei staubintensiven Arbeiten sind ggf. Melder bzw. Meldelinien in den betroffenen Berei-
chen abzuschalten.

Mussen Brandmeldeanlagen sowie andere sicherheitsrelevante Anlagen wahrend des
Baubetriebs auller Betrieb genommen werden, so sind entsprechende Ersatzmalinahmen
(Brandwache) zu treffen.

Bei staubenden Arbeiten im offentlichen Bereich ist gemaR der Verfahrensanweisung zur
Fehlauslésung von Brandmeldeanlagen in U-Bahnstationen durch staubintensive Arbeiten
zu verfahren (Anlage 3: Formblatt zur Abschaltung von Brandmeldeelementen).

Die Abschaltung der BMA muss generell durch den Mitarbeiter am BUWA-Platz veranlasst
und im Betriebstagebuch dokumentiert werden.

Grolere Baumalnahmen in bisher nicht Uberwachten Bereichen sind nach Moglichkeit
durch eine mobile Brandmeldeanlage (MOBs) zu Uberwachen, die auf den BUWA-Platz in
der Leitstelle der VGF aufgeschaltet wird.

Fremdfirmen

Bei Einsatz von Fremdfirmen hat der beauftragende Fachbereich die 0. g. Anforderungen
bereits bei der Ausschreibung zu berlcksichtigen.

Der beauftragende Fachbereich hat die Einweisung der Bauleitung sicherzustellen.

Der Fremdfirma sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen aufzuzeigen und die an-
geordneten MalRnahmen sind zu Gberwachen.
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2. Brand- und Rauchausbreitung

e Feuer- und Rauchschutztiiren sind standig geschlossen zu halten, um eine Ausbreitung
von Feuer und Rauch zu verhindern bzw. zu verzégern.

e Feuer und Rauchschutztiren durfen nicht gewaltsam offen gehalten werden.

e  Feuer- und Rauchschutztiren kdnnen aus betrieblichen Grinden mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Feststellanlagen offen gehalten werden. Beim Auftreten von Rauch bewirken die
Feststellanlagen ein automatisches SchlieBen der Turen. Diese Feststellanlagen durfen
nicht durch Festbinden, Verstellen oder Verkeilen der Turen unbrauchbar gemacht werden.

o In Lager-, Abstell- und Werkstattrdumen sind keine unnétigen Brandlasten (Sperrmdill, Ab-
fallkartons o. &.) zu lagern. Die vorgenannten Raume sind regelmafig aufzurdumen und
von unndtiger Brandlast zu befreien.

¢ In Raumen, die mit Rauchmeldern ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass der hori-
zontale und vertikale Abstand der Melder zu Lagergitern und Einrichtungen an keiner Stel-
le 0,5 m unterschreitet. Der Rauch muss die Melder ungehindert erreichen kénnen. Zu
Wartungszwecken und im Stérungsfall missen die Melder jederzeit erreichbar sein.

¢ In Raumen, die mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass das
Spruhbild und damit die Léschwirkung nicht durch deckenhohe Lagerung und Einbauten
eingeschrankt wird. Die Sprinklerkdpfe sind allseits mind. 0,5 m freizuhalten.

3. Flucht- und Rettungswege

o Jeder Beschaftigte oder Mitarbeiter einer Fremdfirma hat sich Uber den Verlauf und die
Anordnung der Flucht und Rettungswege regelmaflig und hinreichend zu informieren (sie-
he Flucht- und Rettungsplane der Station).

o  Flure, Lagergange, Treppenraume und Ausgange sind Flucht- und Rettungswege und diir-
fen weder verstellt, noch mit Gegenstanden eingeengt werden. Gegenstande in Flucht- und
Rettungswegen bilden Stolpergefahren und kénnen auch zur Brandausbreitung beitragen.
Die Lagerung von brennbaren Gegenstanden in Flucht- und Rettungswegen ist generell
verboten.

o  Zufahrtswege und Flachen flr die Feuerwehr sowie Rettungs- und Angriffswege im Freien
sind standig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten.

e Sicherheitskennzeichnungen nicht verdecken oder verstellen!

o Bei Arbeiten in den Kabelkellern unter den Bahnsteigen ist sicherzustellen, dass immer
zwei Bodeneinstiege gedffnet werden, um auch hier jederzeit einen 2. Rettungsweg zu ga-
rantieren. Die gedffneten Bodeneinstiege sind entsprechend abzuschranken.

4. Melde- und Loscheinrichtungen

e Uber den Standort und die Handhabung der Melde- und Léscheinrichtung hat sich der im
Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tatige Personenkreis vertraut zu machen.
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Loscheinrichtungen

o Die Bahnsteige in den unterirdischen U-Bahnstationen sind mit Nassléscheinrichtungen (C-
Rohr mit Schlauch) und Handfeuerldschern (Pulverldscher) ausgestattet.

o Diese Einrichtungen sind in den gréReren Stationen auch noch an anderen Stellen anzu-
treffen.

o Darlber hinaus befinden sich weitere Léscheinrichtungen verteilt in den Betriebs- und
Technikbreichen. lhr Standort ist mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

ik -

Loéschschlauch Feuerldscher Mittel und Gerate zur Brandbekampfung

o  Betriebs- und Bedienungsanleitungen an den Feuerléschern beachten!
(Brandklassen, Abstand zu elektrischen Anlagen!)

o Informieren Sie sich Uber die "Taktischen Regeln" beim Umgang mit Feuerléschern!
(Siehe Anlage 1)

e Feuerlésch- und Meldeeinrichtungen sind in den vorgeschriebenen Zeitabstanden auf
Funktionstiichtigkeit zu Gberprifen und standig betriebsbereit zu halten (Technische Re-
geln, Herstellerangaben).

o Einrichtungen des Selbstschutzes (Feuerléscher, Wandhydranten) und ihre Hinweise dir-
fen nicht verdeckt, beschadigt oder entfernt werden. Sie missen jederzeit gut sichtbar und
frei zuganglich sein.

Benutzte Feuerloscher sowie festgestellte Mangel an Brandschutzeinrichtungen sind
umgehend NT33 zu melden.

Meldeeinrichtungen:

Die vorhandenen Meldeeinrichtungen variieren von Station zu Station. Im Zuge der brand-
schutztechnischen Nachriistungen werden alle Stationen nach und nach in den néachsten
Jahren mit Brandmeldetechnik ausgestattet. Der Stand ist demzufolge einem standigen
Wandel unterlegen und wird daher hier nicht im Detail dargestellt.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich Uber die Meldeeinrichtungen (Brandmeldeanlagen,

Handfeuermelder in Technikfluren, Info-Saulen) in der jeweiligen Station, in der er tatig wird,
zu informieren.
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5. Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und Uberlegt zu handeln, damit unter allen Um-
standen eine Panik vermieden wird.

5.1 Brand melden

Jeder Brand ist sofort zu melden.

)
k Rettungsleitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main verstiandigen: 112
a,

oder

tiber den nachstgelegenen Handfeuermelder Alarm ausldsen.
Die Brandmeldung uber Notruf 112 muss folgende Angaben enthalten:

Wer: Wer hat angerufen???
Name des Meldenden und Telefonnummer, unter der der Meldende bei
etwaigen Ruckfragen zurlickgerufen werden kann.

Was: Was ist passiert 2?7
Was brennt oder was wird brennend vermutet.

Wo: Wo brennt es???
Station, Ebene, Bahnsteig, Raum.

Wieviel: Wieviele verletzte oder vermisste Personen gibt es???

Sind Personen gefahrdet ?7?
(eingeschlossen durch Feuer und Rauch)

Warten: Warten auf Riickfragen !!!

Alarmierung der Betriebsleitstelle der VGF: 069-213-22222
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5.2 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Auf Alarmsignale und Durchsagen achten!

Bei Ertdnen der Signale (Durchsagen Uber Lautsprecher oder Megaphon oder Signalhu-
pen) haben alle Passanten, Fahrgaste und Mieter von Laden und deren Beschaftigte sowie
Mitarbeiter der VGF (wenn nicht mit Aufgaben aus Teil C dieser Brandschutzordnung be-
traut) die Station unverziglich auf den gekennzeichneten Rettungswegen zu verlassen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Hinweisen des mit der Evakuierung betrauten
Personals (Verkehrsmeister, Ordnungsdienst der VGF, Fahrdienstmitarbeiter, Hausmeis-
ter) unverziglich Folge zu leisten.

5.3 In Sicherheit bringen

Die Sicherheit der sich in der Station befindlichen Personen geht jeder Brandbekampfung
vor.

Gefahrdete, behinderte oder verletzte Personen sind mitzunehmen, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Aufzuge im Brandfall nicht zu nutzen sind.

Mobilitdtseingeschrankte Personen sind auf die Hilfe anderer angewiesen.
Verstandigen Sie die Personen in benachbarten Rdumen (auch Toiletten).

Tdren (Brand- und Rauchschutztiiren) schlieRen (nicht abschlieRen) und die Station Uber
die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen.

Im Brandfall keine Aufzuge benutzen!

Den gekennzeichneten Fluchtwegen folgen.

2—

In verrauchten Raumen ist geblckt oder kriechend vorzugehen, da in Bodennahe in der
Regel noch atembare Luft und bessere Sicht vorhanden ist.

Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den vom
Brandherd am weitesten entfernten Raum zu gehen.

Alle Turen sind zu schlieBen. Um ein Verrauchen dieser Rdume zu verhindern, sind mog-
lichst alle Tarritzen, Schlussellécher o. a. abzudichten (Tucher, Kleidung, etc.).

Es ist darauf zu achten, dass kein Durchzug entsteht und dadurch Rauchgase in die R&u-
me gelangen.

5.4 Loschversuche unternehmen

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Ldschversuche, soweit dies ohne Gefahr-
dung der eigenen Person maoglich ist, durchzufihren.

Ldschversuche kénnen mit den vorhandenen Feuerléscheinrichtungen (Feuerldscher,
Wandhydranten, Léschdecke usw.) durchgefiihrt werden.
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e Die Handhabung, Funktion und Wirkungsweise von Feuerldschern ist je nach Loschmittel
und Bauart sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich jeder Beschaftigte mit den in seinem Be-
reich vorhandenen Feuerléschern vertraut zu machen.

e  Achtung beim Gebrauch der Wandhydranten auf den Fahrebenen!

Bei einem Loschangriff bei einem brennenden Zug sind folgende Sicherheitsabstan-
de zur Fahrleitung der U-Bahn einzuhalten:

Sicherheitsabstand mind. 1 m bei Sprihstahl
Sicherheitsabstand mind. 5 m bei Volistrahl

e  Soweit mdglich, sind leicht brennbare Gegenstdnde aus der Nahe des Brandherdes zu
entfernen.

o Bleiben die ersten Léschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Tlren zu schlieen und
die Station ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

. Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke, Mantel 0.a. einwi-
ckeln, zu Boden reiflen und in der Decke hin- und herwalzen bis die Flammen erstickt sind.
Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kihlen und den Rettungsdienst erwarten.

e Die Feuerwehr ist an geeigneter Stelle zu erwarten. In der Regel ist das der Stationszu-
gang mit der Nummer 1. Die Nummerierung der Stationszugange ist auf den Hinweistrans-
parenten an den Stationszugangen dargestellt.

e Der Feuerwehr ist der kurzeste Weg zum Brandherd zu zeigen.
e Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

o Neugierige sind von der Einsatzstelle fern zu halten.

6. Besondere Verhaltensregeln

6.1 Loschen in Sonderfallen

In folgenden Fallen dirfen Brande nicht mit Wasser geléscht werden, sondern es ist das
entsprechende Sonderléschmittel einzusetzen:

e Bei Fett- und Friteusebrianden kein Wasser einsetzen!!!

Gefahr der Fettexplosion !!!!

Hier sind geeignete Fettbrandldscher der Brandklasse F bzw.
Ldschdecken, ein passender nichtbrennbarer Deckel, Pulver- oder CO, - Léscher einzusetzen.

e Bei Branden von Flussigkeiten (Benzin, Alkohol, Ol, usw.) kein Wasser einsetzen, da diese
Flussigkeiten aufschwimmen kdnnen und dadurch der Brandherd vergroert wird. Vorwie-
gend Pulver-Loéscher der Klassen ABC oder BC oder Schaum-L&scher einsetzen.

6.2 MaBnahmen bei Verbrennungen oder Verbrithungen

Die betroffenen Gliedmafen sind sofort mit sauberen flieRendem kalten Wasser zu kiihlen, bis
eine Schmerzlinderung eintritt. Anschlieffend sind die Brandwunden keimfrei abzudecken.
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6.3 MaRnahmen bei Unfallen mit elektrischem Strom

Bei Unfallen mit elektrischem Strom ist der Stromfluss sofort zu unterbrechen durch Ausschal-
ten, Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen.

Unter Spannung stehende Personen nicht beriihren.
Gefahr des Spannungsitiberschlages !!!

SofortmaBnahmen:

e Notruf 112 (siehe Punkt ,Brand melden®)

o sofortige Ruhelage

e Vitalfunktionen wie Atmung und Puls kontrollieren

e Dbei Atemstillstand sofort Atemspende einleiten

e Dbei Kreislaufstillstand sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten

o bei Bewusstlosigkeit und vorhandenen Vitalfunktionen, die Person in der stabilen Seitenla-
ge lagern

e eventuell vorhandene Brandwunden keimfrei abdecken
(siehe unter ,MalRnahmen bei Verbrennungen®)

7. Weitere MaBnahmen

e Bei Gefahrdungen aus oder fur den U- und/oder S-Bahnbetrieb:

Betriebsleitstelle der VGF informieren: 069 / 213 -22222

e Eventuell erforderliche EvakuierungsmalRnahmen einleiten. Betroffene Bereiche raumen
und absperren, gefahrdete Personen ruhig und sachlich informieren.

o Feuerwehr und Rettungsdienste einweisen und bei EvakuierungsmalRnahmen unterstit-
zen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr tibernimmt deren Einsatzleiter die Leitung der MaR-
nahmen. Anweisungen der Feuerwehr folgen !

8. Verhalten nach Branden

o Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverziglich der Betriebsleitstelle zu melden.
o Die Brandstelle darf erst nach ausdriicklicher Genehmigung wieder betreten werden.

¢ Brandmeldeanlagen, Feuerldschanlagen, -gerate und -einrichtungen missen unver-
zuglich wieder Einsatzbereit gemacht werden.

e  Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor der Wiederinbetriebnahme zu prifen.
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Allgemeiner Vortext
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NT3 — Infrastruktur
der
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Galtig far:

NT3 Infrastruktur
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Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (oRIGINAL bei BVEFK-NT3)
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O NAO01 O NAQ2 O NA03 O NAo04 O NA05
O NA1 O NA11 O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O UHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
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1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fiir die Vergabe
und Ausfihrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als genereller Vortext, auch flur Ausschreibungen, die kelnen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte

Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte
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2 Textvorlage gililtig fur alle Gewerke

Alle vom Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel missen gemaf
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und bei elektrischen Arbeitsmitteln auch
der DGUV Vorschrift 3 ,Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel* geprift sein.
Zum Nachweis der Prifung gentigt eine auf dem Arbeitsmittel angebrachte
Prifplakette auf der der nachste Priftermin ersichtlich ist. Ein Priifprotokoll zu jedem
Arbeitsmittel muss vom Auftragnehmer vorgehalten werden. Die VGF behalt sich
eine stichprobenartige Einsicht der Prifprotokolle vor. Vor dem Benutzen von
Arbeitsmittel sind diese vom Benutzer auf augenscheinliche Mangel per
Sichtkontrolle zu prifen.

Alle elektrischen Arbeitsmittel sind entweder (iber einen aktuell gepriften
Baustromverteiler, oder bei allgemein zugénglichen Steckdosen mit einem
vorgeschalteten PRCD-S (Portabler Fehlerstromschutzschalter mit
Zusatzschutzfunktionen) gemal DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I| 608)
LAuswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und
Montagestellen® zu versorgen/betreiben. Allgemein zugangliche Steckdosen ohne
die Vorschaltung eines PRCD-S durfen nicht zum Versorgen von elektrischen
Arbeitsmitteln verwendet werden!

Das Offnen von Schaltgeratekombinationen (Schaltschranke) die geman
Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 1.3 mit dem W012 Symbol (Elektro-
Blitz) gekennzeichnet sind sowie das Betreten von abgeschlossenen elektrischen
Betriebsstatten, auch wenn diese offen stehen, ist fir Laien nicht erlaubt. Diese
dirfen gemald VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen” Abs. 3.1.101 nur
von Elektrofachkraften und elektrotechnisch unterwiesene Personen, von Laien
jedoch nur in Begleitung von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen gedffnet bzw. betreten werden. Ist ein Offnen oder Betreten notwendig,
kann dies nur in Absprache und schriftlicher Freigabe mit dem zustandigen
Anlagenverantwortlichen (Definition gemafl VDE 0105-100 Abs. 3.2.2.102) der VGF
erfolgen.

Fachbereich Datum Name Unterschrift
Erstellt NT3 05.10.2015 | Hither “ /J
Geprilft NT3-BVEFK [05.10.2015 | Schafer %&L\
Freigegeben NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schafer - /%K_,\
~
Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3 4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\WGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Handhabung der CAD-Richtlinie

Die CAD-Richtlinie, ist immer in der aktuellen Version zu ben

utzen.

Name Org. Einheit Signatur
Gepriift Rabenau NT5.03 r33
Freigegeben Klzer NT5 K M 8 2 amal S OV

2
L,
-FFM.DE

Dokument zu

Datum: 2023.03.29 13:43:25 +02'00"

Versionsstand der Richtlinie fur die CAD-Bearbeitung bei der VGF

Datum Anderung Name Version

Kapitel 5.2 angepasst Ro 1.1

Kapitel 1, 2 und 3.2 angepasst, Kapitel 5.7 bis 5.14 ergénzt Ro 1.2
09.03.09 | Richtlinie Komplett Uberarbeitet Ra/Ro 1.3
18.05.09 | Richtlinie Teil B ergénzt Ra/Ro 1.4
09.10.09 | Verzeichnisstruktur aktualisiert / Musterprojekte hinzugefiigt (3.4) Ra 15
07.04.20 | Allgemeine Aktualisierung der Richtlinie Sto 1.6
10.05.21 | Erweiterung auf .dwg Format 3.2 / Anpassung Datentrager 3.1 Sto 1.7
31.01.23 | Organisationsbezeichnungen und Kapitel 3.2 aktualisiert Ra 1.8
23.03.23 E;epui;tglbggIgﬁggggs\étertraullchkeltsstufe hinzugefigt, Ra 19

Anhangdokumentation

Version Beschreibung Datum
1.5a Ebenen im Gewerk TOP angepasst 04.02.2011
1.5a Plannummernhandbuch erweitert 17.03.2011
1.5a VGF_Linien.rsc erweitert 17.03.2011
1.5a Ebenden der Gewerke FTP, FTB und ALL angepasst 11.05.2011
1.5a Zellbibliothek ,VGF_Stempel_Externe.cel* hinzugefugt 11.05.2011
1.5a Plannummernhandbuch erweitert 26.05.2011
1.5b Erweiterungen des Standards fiir samtliche Gewerke 26.06.2013
1.5¢ Anpassungen der Text und BemalRungsstile, Fahrleitung neu erstellt | 17.10.2014
1.5¢ Gewerke GBE, GPL Vermessungsdaten erweitert 11.11.2016
1.5¢ Gewerke FLB, FLP, FLD Erganzung der Zellbibliotheken: 11.08.2017

VGF_FL_Beschriftung.cel, VGF_FL_Mast.cel, VGF_FL_Mast_Nr.cel

und zusatzl. Umbenennung von: ,VGF_FL_Mast_Nr.cel* in

~VGF_FL_M_W_S Nr.cel
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

A Allgemeiner Teil

1 Allgemein

Die vorliegende ,Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung” dient nachfolgenden
Zwecken:

o allgemeine organisatorische und EDV-technische Richtlinien fiir den CAD-
Datenaustausch zwischen Vertragspartner und VGF festzulegen.

o spezifische Richtlinien der VGF fur bestimmte Anwendungen (z.B. im Bereich
Planung, Architektur, Hochbau, Vermessung, usw.) verbindlich zu beschreiben.

o Die Erstellung bzw. Bearbeitung solcher Dateien nach den Vorgaben der VGF zu
ermoglichen

Die vorliegende ,Richtlinie fiur die interne und externe CAD-Bearbeitung” gibt konkrete Vorgaben
vor, die bei der Erstellung bzw. Bearbeitung von digitalen Daten einzuhalten sind.

Die ,Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung” dient als Grundlage fiir die
Leistungsabnahme und ist immer in der aktuellen Version zu benutzen. Des Weiteren gilt die
CAD-Richtlinie die zum Zeitpunkt, einer Vertragsunterzeichnung (oder anliches) Aktualitat
besessen hatte. Eine neuere/liberholte Version der CAD-Richtlinie muss wahrend eines laufenden
Projektes, einer laufenden MalRnahme, nicht adaptiert werden.

Die Vorgaben dieser Richtlinie werden Vertragsbestandteil.

Die nachfolgenden Regelungen dienen dazu, eine reibungslose Dateniibernahme der
Vertragspartner in ein einheitliches Bestandswerk der VGF zu gewahrleisten.

2 Organisation
2.1 Richtlinie

Fir die fachliche und technische Verantwortung dieser Richtlinie ist auf Seiten der VGF der GB
NT5 zustandig.

Stadtwerke VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbh

Geschaftsbereich NT5.03 Infrastrukturdatenmanagement
Herr Rabenau

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Fir allgemeine Rickfragen stehen Ihnen
Herr Rabenau (Tel.: 0151 20901783, E-Mail: d.rabenau@vgf-ffm.de),
oder
Herr Mehnert (Tel.: 0175 8428044, E-Mail: j.mehnert@vgf-ffm.de) zur Verfligung.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

2.2 Datenaustausch und fachspezifische Fragen

Bei Vergabe eines Projektes werden fachkundige Mitarbeiter als Ansprechpartner vom
Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer benannt und schriftlich in den Vertragsunterlagen

dokumentiert.

2.3 Leistungsabnahme

Die Prifung der Daten erfolgt bei der VGF in zwei Stufen:

Die Prifung der Dateien auf formale Einhaltung der ,Richtlinie fur die interne und
externe CAD-Bearbeitung” wird mit automatischen Prifroutinen durchgefihrt.

Die fachliche Prifung des Inhalts der Dateien wird durch Mitarbeiter der
Fachabteilungen der VGF durchgefiuihrt. Dies kdnnen z.B. Projektleiter (PL) oder

Arbeitspaketverantwortliche (APV) sein.

Bei Beanstandungen wird der Vertragspartner schriftlich Giber die Art der Beanstandungen
informiert (eventuell vorhandene Fehlerprotokolle werden beigefugt).

Ist es dem Vertragspartner nicht mdglich, die Voraussetzungen fur einen fehlerfreien
Datenaustausch zu schaffen, hat die VGF das Recht entweder den Vertrag zu kiindigen, oder die
Aufbereitung der Daten auf Kosten des Vertragspartners von einem Dritten ausfihren zu lassen.

24 Eigentum und Urheberrecht und Copyright

Die VGF stellt die zur ordnungsgemafen Vertragserfullung notwendigen Daten dem
Vertragspartner auf Datentrager zur Verfigung. Nach Vertragsbeendigung ist der
Vertragspartner verpflichtet die Daten zu I6schen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet
den Vertragspartner zu Schadensersatz.

Der Vertragspartner erhalt die Nutzung zum Zweck der Vertragserfillung. Jede
anderweitige Nutzung ist untersagt.

Der Vertragspartner verpflichtet sich insbesondere, die ihm zur Verfligung gestellten
Daten nicht fur eigene oder fremde Zwecke weiter zu verwenden, an Dritte
weiterzugeben oder sonst zuganglich zu machen, zu andern oder zu veréaufRern,
sowie zu vergffentlichen oder zu vervielféltigen.

Der Vertragspartner Ubertragt der VGF unentgeltlich das unwiderrufliche,
unbeschrénkte, ausschlief3liche und tGbertragbare Nutzungsrecht im Sinne der 88 31
ff. Urheberrechtsgesetz an den zu erbringenden Daten und willigt unwiderruflich und
unentgeltlich in kiinftige Anderungen der Daten ein.

Fremdverwendete Materialien (Bilder, Karten, Texte etc.) bedirfen eines
Quellverweises.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3 Vorgaben
3.1 EDV-technische Vorgaben

Nachfolgend werden die von der VGF akzeptierten Datentréger, Betriebssysteme und
Speicherformate aufgefihrt. Weitere akzeptierte Speicherformate, die in bestimmten
Anwendungen (z.B. Architektur, Trassierung, usw.) erlaubt bzw. vorgeschrieben werden, sind in
den entsprechenden Kapiteln angegeben.

Datentrager: Mail, Zertificon SecureHub
Betriebssystem: Windows 10 mit aktuellen Servicepacks
Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 8 von 62

102



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.2 Eingesetzte Software und Datenformat

Die VGF setzt bei der Erstellung der CAD-Daten Software auf Grundlage der CAD-Plattformen
MicroStation aus dem Hause Bentley Systems sowie AutoCAD von Autodesk ein.

Die CAD-Plattform ist MicroStation in der Version: 10.x Connect Edition

Fir Trassierungsaufgaben wird das Programmpaket Rail Track in der Version 8.11x
aus dem gleichem Hause benutzt.

Damit die Unternehmensstandards der VGF im CAD/Engineering betreffend der
Zeichnungsinhalte nicht nur eingehalten, sondern auch verifiziert werden kénnen,
wird die Softwarelésung CADconform der Corporate Montage Europe GmbH
verwendet. Die Losung erzeugt aus dem VGF-Standard eine Erfassungsoberflache,
so dass interne und externe Fehleingaben ausgeschlossen werden kdnnen. Fir den
Vertragspartner kann die VGF die Standards im CADconform-Format (Dictionaries)
zur Verfugung stellen. Die Softwareldsung selbst, kann bei Bedarf von Corporate
Montage erworben werden und lauft fur die Vertragspartner unter der Bezeichnung
CADconform CE (Consultans Edition). Zeitintensive Fehlerkorrekturen, die manuelle
Zusammenstellung der Umgebung und eine aufwandige sowie mdgliche
fehlerbehaftete Erfassung mit MicroStation - Befehlen, werden somit effektiv
umgangen.

Fir die Analyse und Auswertung von Fahrzeugmanévern an Kreuzungen,
Bushaltestellen usw. wird das Programm AutoTurn aus dem Hause
TransoftSolutions eingesetzt.

Fir die Fahrleitungsplanung wird die Software GA-wire MS der Firma GAH
Anlagentechnik Heidelberg GmbH eingesetzt.

Das zu liefernde Datenformat fur CAD-Zeichnungen ist DGN, in der Version 8.x oder 10.x
(Connect Edition). Das DWG Format kann fur die Systemtechnik, Architektur, TGA und Licht &
Kraft bei NT5.032 Datenmanagement beantragt werden. Abweichende Datenformate sind nicht

zugelassen.

Die Trassierungsdaten sind nur in dem Datenformat ALG, in der Version 8.11x zugelassen.

Die Standarddokumentationen zur Einhaltung des Standards werden als Microsoft Excel 2013
Format und als Adobe Reader-Datei (PDF) ausgegeben.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.2.1

PDF-Dokumente werden mafistabsgerecht in der gleichen Blattgrof3e wie die Plandatei erzeugt.

Erstellen von PDF-Dateien

Bei der Generierung der PDF-Dokumente muss darauf geachtet werden, dass keine

Dokumenteneinscharnkungen aktiviert sind und dass die Ausrichtung zur dazugehdrigen Ansicht

dargestellt wird. Zusatzlich muss eine Suche als auch Selektion von Texten moglich sein.

Falsch — Plan gedreht und/oder wei3e Rander wegen falscher Blattgrol3e

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.3 Komprimierungsprogramme

Ein eventueller Einsatz von Komprimierungsprogrammen ist vorher mit der VGF abzusprechen.

3.4 Verzeichnisstruktur

e Die Unterverzeichnisstruktur der von der VGF gelieferten Dateien darf nicht
verandert werden, wahrend das Stammverzeichnis frei wahlbar ist.

¢ Die Dateien dirfen innerhalb dieser Verzeichnisstruktur nicht verschoben werden.

Der Grund daflr ist, dass die von der VGF bearbeiteten Dateien nach der Abnahme in die VGF-
Verzeichnisstruktur eingespielt werden. Die ordnungsgemale Referenzierung ist aber nur dann
gewabhrleistet, wenn die Unterverzeichnisstruktur der VGF eingehalten ist.

Muster Projektordner fur Streckenbezogene Plane = _Strecke-Muster

Muster Projektordner fir Liegenschaftbezogene Plane = _Liegenschaften-Muster

[ GA\CADProjektel Strecke_100%_Stecke-MusteriMasteriHSEHF
*x Mame

= 23 Strecke_100 Al Dde
= |7) _Stecke-Muster i [
= 173 Master s
E ) Es Das
1T FM
@ D) Fw
=R
) de
I i
HiDls
® I3 gs
E ) HBA
# |2 HBD
|7 HFS
I HEB
) HPEB
I HPS
d () H5D
# 15 HWD
[+ |2) PHB
@ ) LK
[ () Messdaten
+ () Plaene
B ) Rail

[ 3

[+

__'_"'
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Datentibernahme bei der VGF
Samtliche Dateien die seitens des Vertragspartners bearbeitet wurden sind zu benennen, da nur
geanderte Dateien nach erfolgreicher Datenprufung und Abnahme in den Datenbestand der VGF

tibernommen werden. Die zusatzlich zur Auftragserfullung mitgelieferten Daten werden nicht
tbergeben.

4 Koordinatensysteme

4.1 Allgemein

Bei dem Bezugsystem wird zwischen geodéatischen und lokalen Koordinatensystem unterschieden.

4.2 Geodatisches Koordinatensystem

Das geodatische Bezugssystem ist das Gaul3-Kriiger-Koordinatensystem im Lagestatus 100,
basierend auf Weltkoordinaten und der Winkeleinheit GON.

Das HOohensystem ist das “Neues System der Stadt Frankfurt®.

Winkeleinstellungen (Winkelmaf3 Gon, Winkelmessung von y-Achse in Uhrzeigerrichtung).

Fi.I:u:Irn:Iinater'uau:z:gal:-e Wikl

Farmat:  Gradianzs
Moduz:  Azimut
Genauigkeit: 01234

4.3 Lokales Koordinatensystem

Das lokale Koordinatensystem entspricht dem mathematischen Koordinatensystem und der
Winkeleinheit GRAD.

Mathematische Winkeleinstellung (Winkelmal® Grad, Winkelmessung von X Achse gegen
Uhrzeigerrichtung)

K.oordinatenausgabe wirk el

Elementattribute

Zaun Format, DD.ODOD
Raster Modus:  Konventionel

lzometrizch Genauigkei: 01234
Soefren
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5 CAD-Vorgaben
51 Seed-Dateien

Fir die Erzeugung von Dateien im DGN-Format sind die MicroStation Seed-Dateien der VGF zu
benutzen, um die VGF spezifischen Einstellungen und den Typ der Datei (2D/3D) sicherzustellen.

Die VGF unterscheidet die einzusetzenden Seed-Dateien auf Grund ihrer geodatischen oder
lokalen Anwendung. Die Seed-Dateien mit geodatischem Bezug sind im Dateinamen mit ,,Geo*
und die mit lokalem (mathematischem) Bezug mit ,Lok" gekennzeichnet.

52 Allgemeine Seed-Datei Einstellung

Nachfolgend sind die erweiterten Einheitseinstellungen definiert. Diese Einstellungen sind in allen
Seed-Dateien vorhanden und dirfen nicht verandert werden.

fubeitseinheiten Erweiterte Einheitseinstellungen
Einheitentyp: Abstand -|
Auflozung
[ 10000 pro heter
Arbeitzbereiche [jede Achse]
Gesamt; 300719325 K.ilomel
Volumnenelemente: | 429.495730 Kilarne!

* Genauigkeit der Yolumenelemente: 4.29497E -00E Meters

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.3 Ebenen (Layer)
Die erzeugten Elemente sind auf vorgegebenen Ebenen (Folien, Layer) abzulegen. Die Ebenen
sind in so genannten DGNLIBs abgelegt und in Excel-Dateien dokumentiert. Jedes Gewerk besitzt
seine eigene Definition. Bei der Erstellung der Ebenennamen wurde folgendes Schema
angewendet (Bsp. an Gewerk Huellkurve Bus):
HKB_Huellkurve_Bemessung_1

HKB_ Gewerk (hier: Huellkurve Bus)

Huellkurve_ Kategorie (hier: Huellkurve)

Bemessung_  Eigentliches Objetkt (hier: Bemessungsfahrzeug)

& Ebenen-Manager, [‘;[§|gl
Ebenen Fiter Bearbeiten
%3 % | B | Smboitc NachEbene || e fleinl -
[T[HST_Huslkurvs_Bus dgniibHame Mumm{ Beschreibung Logisch | Farbe! Strichart Strichstarke Globale Anzsige | G AI
S Ale Ebenen HKE_Huellkurve_Loesungsvorschlag 57000 Hulkuve Loesungsvorschlag— Haupt 13 0 —
HKE_Huellkurve_Proble i —

mbereich 57001 Hiillkurve Problembersich Haupt M 1
HEE_Huellkurve_Bi soung_1 57002 Hiillkurve Bemessungstabrzeug 1 Haupt

HKE_Huellkurve_Bemessung 2 57002 Hullkurve Bemessungstahrzeug 2 Haupt
HKE_Huelkurve_Bemessung_3 57004 Hiilkurve Bemessungsfahizeug 3 Haupt
HKEB_Huelkurve_Bemessung_4 57005 Hilkurve Bemessungstahizeug 4 Haupt
HKE_Huellkurve_Bemessung 5 57008 Hullkurve Bemessungstabrzeug 5 Haupt

[~ Fiter

HKE_Huelkurve_Bemessung_& 57007 Hiilkurve Bemessungsfahizeug 6 Haupt
HKEB_Huelkurve_Bemessung_7 57008 Hillkurve Bemessungstahizeug 7 Haupt

A AN < A

1 Objektnummer (hier: Bemessungsfahrzeug eins)

Dieser Aufbau ist in sémtlichen Gewerken eingehalten, so dass auch bei referenzierten Dateien
direkt anhand des Ebenennamens erkennbar ist, in welcher Datei das Element gespeichert ist.
Eine Auflistung der einzelnen DGNLIBs und der gewerkespezifischen Bezeichnung wird unter der
Richtlinie Teil B (Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich) behandelt.

54 Zellen Symbole

Fir die CAD-Bearbeitung gibt es bei der VGF spezifische Zell-Bibliotheken, die nach den
jeweiligen Richtlinien (Anwendungsbereiche) zu benutzen sind. Die Benutzung zusétzlicher,
eigener Zellen (Symbole) ist in jedem Fall, auch in Bezug auf deren Namen und Ebenen-
definitionen, vorher abzustimmen. Alle Zellen wurden fir relatives Platzieren erstellt, so dass vor
dem Platzieren die entsprechende Ebene zu aktivieren ist. Die Normalie zur Erstellung von VGF -
konformen Zellen ist in folgender Anweisung definiert:

VGF_Symbolerstellung.pdf

Die Benennung der einzelnen Zell-Bibliotheken und der gewerkespezifischen Bezeichnung wird in
der Richtlinie im Teil B (Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich) aufgefihrt.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.5 Linien
In der CAD-Bearbeitung werden die Standardlinien von MicroStation angewendet:
Typ 0 = Continious
Typ 1 = Punkt
Typ 2 = Gestrichelt
Typ 3 = Center
Typ 4 = Strichpunktiert
Typ 5 = Phantom
Typ 6 = Divide
Typ 7 = Border
Definiert sind die Linienarten in der Linienartenbibliothek:
VGF_Linien.rsc

Die Linienarten und Strichstarken werden fiir die Plotausgabe mit folgenden Konfigurations-
Dateien gesteuert:

VGF_Linienarten.cfg
VGF_Strichstaerken.cfg
Die Einstellungen sind in folgender PDF-Datei dokumentiert:

VGF_Linenarten_staerken.pdf

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.6 Fonts
Die VGF benutzt zur Erstellung ihrer CAD-Plane insgesamt drei Schriftarten:

Zur graphischen Ausgestaltung der Plane und den Plankopf wird folgender Windows
Standardschriftfont eingesetzt:

Arial Narrow

Zur Beschriftung von technischen Zeichnungen wird folgender Bentley Standardschriftfont
eingesetzt:

INTL_ISO

Zur Beschriftung von Zeichnungen aus der Applikation InRail wird folgender Schriftfont eingesetzt:
InRail

Enthalten sind die Schriftarten ,INTL_ISO“ und ,InRail* in der Schriftartenbibliothek:
VGF_Font.rsc

Die Schriftartenbibliothek ist unter Punkt 9.2 beschrieben.

Version: 1.9 .
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5.7 Farbtabelle
Die in den DGNLIBs aufgefiihrten Farbnummern beziehen sich immer auf die VGF-Farbtabelle:
VGF_Color.tbl

Anderungen der Standardfarben diirfen nur in Abstimmung mit der VGF vorgenommen werden
und sind in folgender Datei zu dokumentieren:

VGF_Farben_Doku.txt

Farbe Nr.: 134 (0/153/153) in (0/142/143) = Subaru Vista Blue geéndert.
Ro /19.09.2006

Version: 1.9
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6 Plotdatei, Stempelfeld

6.1 Plotdatei

Nach der Datenabgabe muss auf jeden Fall gewéhrleistet sein, dass die VGF eine Plotausgabe
aus MicroStation ausfiihren kann, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu miissen.

Aus diesem Grund wird folgende Vorgehensweise vorgeschrieben:

9.

10.

Es ist eine neue leere Datei (= Plotdatei) zu erstellen, die den aufgeflihrten
Namenskonventionen (siehe Plannummernhandbuch) entspricht.

Zu dieser Datei sind alle projektrelevanten Dateien zu referenzieren ( =
eigentlicher Planinhalt). Ein Ein- bzw. Ausblenden von Ebenen erfolgt nicht!

AnschlieRend ist um ein vorgegebenes Rechteck oder Uber den gewdhlten
Zeichnungsinhalt der Rahmen in dem gewéhlten Mal3stab zu platzieren und die
Ansicht parallel zum Bildschirmrand zu drehen.

Es sind Rahmen nur in A4 (297mm)-, A2 (594mm)- oder AO (841mm)-hoch mit
einer max. Lange von 2,50 m zulassig.

Nichtrelevante Bereiche, die Uber den Plotrahmen hinausgehen, sind
auszublenden ( Abschneideumrandung).

Die notwendigen Stempelfelder sind der Zellbibliothek stempel.cel zu entnehmen
und mit der erforderlichen Skalierung im Plankopf zu platzieren.

Die beschreibbaren Textfelder (Datenfelder) sind als solche auszufillen und in
den Ansichtsattributen auszuschalten.

Die Druckposition beim X- und Y-Ursprung ist auf NULL zu setzen.
Benutzerdefiniertes Papierformat: Breite: 841 mm, Lange 2500 mm.

Vor dem SchlieRen der Datei sind diese Einstellungen zu speichern.

Zuzuglich zu jeder Papier - Plotabgabe ist die entsprechende PLT-Dateie im HPGL/2-Format und
die PDF-Datei mitzuliefern.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

6.2 Stempelfeld

Das Stempelfeld besteht aus den nachfolgenden Einzelstempeln und der einzuhaltenden
Reihenfolge:

Plankopf Intern:

Fahrwe

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main GmbH

g -4—.1 I
Kurt=Schumacher-Str. 8 l V G

603711 Frankfurt am Main

Station

Konstablerwache

Bauteil

Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk

Bestandsplan 4105 -—1¢]| 0001 TOP +3]

Bezeichnung Datum Name Anlage
La e |an .4 bearb, Blattnr,
g p . geprueft Mafistab
genehm. Projekt

Plannummer

Index
4150-0001P 1TOTIp0A0250 A @

Folgende Bezeichnungen der Eingabefelder 1 bis 7 sind zul&ssig:

Feld 1.: Fahrweg oder Systemtechnik oder Elektrische Anlagen oder Infrastrukturprojekte
oder Gebaudemanagement oder Infrastrukturdatenmanagement

Feld 2.: Station oder Projekt oder Haltestelle oder Linienweg oder Linienabschnitt

Feld 3.: Bauteil oder Planbezeichnung oder Planungsphase

Feld 4. Bezeichnung

Feld 5.: Plannummer

Feld 6.: Grundstrecke oder Liegenschaft oder Stellwerk oder Haltestellennummer oder
Linienubersicht

Feld 7.: Teilabschnitt oder Bereich oder Haltestellennamen/-punktnummer oder
Linienbezeichnung

Feld 8.: Gewerk oder Typus oder Los

Feld 9.: Fir die CADconform Markerzelle (Siegel der Standardprifung) vorgesehen.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Plankopf Externe:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fahrweg

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Planersteller

Station
Bauteil Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk
Bezeichnung Datum Name Anlage
- bearb. - - Blattnr.

geprueft | - - MaRstab
B genehm. | - - Projekt
Plannummer Index

Plankopf Externe Stadt:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fahrweg

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

STADT FRANKFURT

Amt fur Strafenbau und Erschliefung
Adam-Riese-Strae 25
60327 Frankfurt am Main

AM MAIN

Planersteller

Station

Bauteil Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk

Bezeichnung Datum Name Anlage

- bearb. - Blattrr.

geprueft - Malistab

- genehm. - Projekt

Plannummer Index
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Index:

Index Art der Anderung

Datum Verfasser | Datum Freigabe

Betriebsleiter_m_Pruefing:

Regierungsprésidium Darmstadt - Technische Aufsichtsbehdrde

Ort: Darmstadt Datum: Name:

Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab )

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Prifingenieur / Prifstatiker

Ort: Datum: Name:

Bauherrnvertretung

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main GmbH

Ort; Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:
Betriebsleiter_o_Pruefing:

Regierungsprasidium Darmstadt - Technische Aufsichtsbehérde

Ort: Darmstadt Datum: Name:

Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Bauherrnvertretung

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main GmbH

Ort: Frankfurt am Main Datum:; Name: Datum: Name:
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Betriebsleiter_m_Brandschutz:

Regierungsprasidium Darmstadt - Technische Aufsichisbehorde

Ort: Frankfurt am Main Datum:

Ort: Darmstadt Datum: Name:
Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab
Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:
Branddirektion Frankfurt am Main

Name:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Sicherheitstechnischer Dienst / Umweltschutz / Brandschutz

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Bauherrnvertretung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:
Freigabe Fachbereich:

Freigabe durch Fachbereich NT 31

Ort: Frankfurt am Main Datum; Name:

Freigabe durch Fachbereich NT 34

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Freigabe durch Fachbereich NT 42

Ort; Frankfurt am Main Datum: Name:
Fachplaner (1):

Fachplaner

Ort: Datum: Name:
Sachverstandiger (1):

Sachverstaendiger

Ort: Datum: Name:
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Sachverstandiger (2):

Sachverstaendiger
Ort: Datum: Name:
Sachverstaendiger
Ort: Datum: Name:

Sicherheitstechnischer Dienst:

Sicherheitstechnischer Dienst / Umweltschutz / Brandschutz
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:
SiGeKo
Ort: Datum: Name:

Priafingenieur Abnahme / Planpruefung:

Prifingenieur / Abnahme

Ort: Datum: Name:

Prifingenieur / Planpriifung

Ort: Datum: Name:

Amt (1):

Amt

Ort: Datum: Name:

Amt (2):

Amt

Ort: Datum: Name:

Amt

Ort: Datum: Name:

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Bauherr / Bauherrvertetung:

Bauherr
VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main GmbH

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:

Ubersicht:

Version: 1.9 .
Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 24 von 62

118



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

6.3 Verfahrensweise bei noch nicht vorhandenen Ebenen und Symbolen

In samtlichen Gewerken wird es erforderlich sein, Anderungen und Erweiterungen in die
vorhandenen Vorgaben einzupflegen. Fur die Planerstellung selbst ist es jedoch notwendig auch
nicht vorhandene Elemente darzustellen. Um eine zligige Erweiterung des Standards zu
gewabhrleisten und die Datenpriifung der von den AN gelieferten Dateien zu optimieren wird
folgende Verfahrensweise seitens der VGF vorgegeben:

e Fir Elemente, die im CAD-Standard noch nicht vorhanden sind, sind Ebenennamen
die mit “ NEU_" beginnen vom Anwender zu erstellen. Die weitere Namensvergabe
ist wie im Beispiel (Punkt 5.3 ,Ebenen*) sicherzustellen.

z.B.: NEU_HKB_Huellkurve_Musterebene

¢ Neu erstellte Zellen sind ebenfalls am Anfang mit ,NEU_* zu benennen.

z.B.: NEU_HKB_Symbol_Musterzelle

Der Vorteil liegt darin, dass diese Ebenen und Symbole systematisch in die Standards
Ubernommen und bei der Konformitats-Priufung auf einfache Weise herausgefiltert werden kénnen:

£ Featuretabelle: HST_Huellkurve_... |- | | X|

Optioren  Funkbionen
Starten |

Khcken Sie <Start>, um zu beginnen.
|

- Durchsuchungsebenen
Ebererc  0-1,1714008,18119-18121 57000-5/033

- Zeichnurgzmal £m g 3

Eenm ng_ 4

¥ MaBstab £ g 5

& ]

e
Fokusobjekt-Besc
’Eﬂ‘mt das Dislogll
oK I Alle Keire Umnkehren Abbrechen |
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung
Die neu erstellte Symbolik ist in einer gesonderten Zeichnung (Formblatt) zu dokumentieren und
zu begrinden. Der Dateiname setzt sich folgendermaf3en zusammen:
z.B.: Neu_TOP_01.dgn
o Das Formblatt ist aus der folgender Zellbibliothek zu entnehmen.
VGF_Formblatt.cel

o Die Platzhalter fur Firma, Projekt, Datum, Dateiname und Gewerk sind als
Textfelder (Datenfelder) vorhanden und als solche auszufillen.

o Die Dateien sind in einem gesonderten Verzeichnis ,NEU-Erweiterung“ abzulegen.
Dieses Verzeichnis ist mit der Abgabe der Daten mitzuliefern.

e Sind innerhalb einer Datei Erweiterungen benutzt worden, so ist zu jedem Gewerk
das Formblatt auszufiillen. Zusétzlich ist das ausgefiillte Formblatt als DIN A4-
Druckausgabe zu dem Anschreiben der Datenabgabe anzuh&ngen (Beispiel

Nicht dem Standard entsprechende Symbolik: =
Firma: Dienstleistungsbiiro Mustermann VGIF
Projekt: Gleisviereck
Datum:  12.01.2009 TOP
Dateiname: 2045-2050M TOPgr 0 .dgn
NR Erweiterungsvorschlag Begriindung
1 Neue Ebene: Definition nicht vorhanden.
NEU_TOP_Musterebene Wird in mehreren Dateien zur
- = Unterscheidung der Fahrlinie
benétigt.
2 Neue Zelle: Definition nicht vorhanden.
NEU_TOP_Mustersymbol Bendtigtes Standardsymbol
- = fiir Bustyp "xy"
~ CcITo1M
—_— m —_—
Topographie):
version: 1.9 Seite: 26 von 62
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7 Besondere Einstellungen

Die VGF verzichtet bewusst auf einige Funktionalitaten die die MicroStation bietet. Dies dient dem
Datenaustausch und der Eindeutigkeit von Zeichnungen und deren Namensgebung.

7.1 Ebeneneinstellung

Die MicroStation bietet zahlreiche Einstellmdglichkeiten zum Steuern der Ebenen. Aus diesem
Grund sind einige Restriktionen einzuhalten:

e Generell sind alle Ebenen in der Zeichnung einzublenden bis auf evtl. benotigte
Hilfslinien die nur zur Konstruktionshilfe benutzt werden. Durch Anwendung der
Referenztechnik (Punkt 7.3 ,Referenzen*) sind zur Planerstellung die
Referenzzeichnungen an- bzw. abzuh&ngen.

o Auf die Funktionalitaten ,Globale Anzeige” und ,Einfrieren” innerhalb des
Ebenenmanagers bzw. der Ebenendarstellung wird verzichtet.

= [he nen-Manager

Ebenen  Filker Bearbeiten
G % | B | Symbolk: NachEbene ¥ || $bo frein) ~
[ Topographie.danlib Mame Murmer Beschreibung | [EEE
\ﬁ Alle Eberen TOF_Bus_Huellkurve 1000 Hiilkurve Bus 4 '\__. -
-5 Fil TOP_Bus_Linien_‘Weg_normal 10m niormaler Linignweg im Uberzsichtzplan .
A IR TOP_Bus_Linien ‘weq_Kurzfahrt 1002 Kurzfahit im Ubersichtsplan v
TOF_Bus_Linien_‘w'eq_ariantel 1003 Linierwegvariante 1 im Ubersichtsplan v
TOP_Bus_Linien_‘weqg_Yariante? 1004 Linienwegvariante 2 im Ubersichtzplan v
W 1005 Linierwegyariante 3 irm U 3 v
TDF' Bus_| Llnlen 1 Haltepunkte 1008 Haltestellenpunkte im Ubersmhtsplan v
TOP_Bus_Linien_Text 1007 Test im Ubersichtsplan v
TOF_Halestelle_Aufzug 1008 Aufzug v
TOP_Haltestelle_Ausstattung_abfall 1003 Abfallbehaler [Papierkorb Beck) v
TOF_Haltestelle_Ausstattung_DFI imo Dynamizche Fahrgastinformation v
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

7.2 Modelle

Die VGF wird mit Ausnahme der MicroStation Zellbibliotheken nicht auf die Funktionalitaten der
Modelle zugreifen. Dies wurde bei der Erstellung des Plannummernhandbuchs bericksichtigt.

Soll der Inhalt mehrerer Dateien sichtbar gemacht werden, so ist auf die Funktionalititen der
Referenzen zuzugreifen. Selbst fur die Plotausgabe existieren eigene Dateien (siehe
Plannummernhandbuch).

= Gewerk: : ;
=~ E- / Huellkurve BUS Hervothebungsmodus:  Begrenzung %
Platz | Dateiname W Modell Beschreibung Logisch | Darstellung =~ ) | o A

1. 81050001M 2HKBIp O dan Madel AufMasterDatel ausqenchiet

M 05-&301M_2T'0F“1p_0‘.dgn Model Auf Master-D ate ausgenchtet

Gewerk:
Topographie

Diahtmadel |

Drahtmodell ~ o o

Skalierung [1.000000 : [7.000000 Drehung [Og

[N Tad]m o5 <o |5 5:[@ Keine Verschachtelung ¥|

v [0g Z [0g
g \rvghposturt 3344105-0001 m_2hkblp_0_.dan
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

7.3 Referenzen

Die VGF hat sich bewusst fiir die Referenztechnik entschieden um im CAD-Plannungsablauf die
gesamten Zeichnungen der einzelnen Gewerke auf dem aktuellen Stand zu halten. Eine Plandatei
kann nur aus einem Rahmen und den Stempelaufsétzen und ggf. der Legenden bestehen. Die
eigentlichen Informationen fiir die Aussage des Planes (Planart) wird aus den anzuhangenden
Referenzen (Masterzeichnungen) bestimmt. In der folgenden Tabelle sind die Planarten mit Ihrer
Gewerkzusammensetzung dokumentiert:

VGF_Planarten [Version].xls
7.4 Plotdatei-Erstellung
Fir die Erstellung einer Plot-Datei existieren zwei Seed-Dateien. Hierbei wird unterschieden ob es
sich um einen georeferenzierten Plan mit Gaul3-Kriiger Koordinaten handelt oder ein Plan mit
einem ,mathematischen” Koordinatensystem. Folgende Seed-Dateien sind zu verwenden:
VGF_RAH_Geo_Seed_3D.dgn
VGF_RAH_Lok_Seed_2D.dgn

Die VGF verwendet bewusst 3D und 2D Seed-Dateien zur Planerstellung auf Grund der
Zugehorigkeit der ,geodatischen” oder ,mathematischen“ Anwendungsbereiche.

7.5 Benennung der CAD-Dateien (Namenskonvention)

Samtliche Dateien folgen einer festen, vorgegebenen Namenskonvention. Diese sind im folgenden
Handbuch dokumentiert:

VGF_Plannummernhandbuch [Version].pdf

Version: 1.9
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8 Standarddefinitionsdateien

In den Standarddefinitionsdateien ist der VGF-Standard zum direkten einlesen in die MicroStation
vordefiniert, aber auch in den Dokumentationen sind alle benétigten Informationen wie
Ebenenname, Beschreibung, graphische Auspragung, Elementtyp, Zellname etc. vorhanden um
auch manuell, und systemunabh&ngig den VGF-Sandard zu gewahrleisten.

8.1 Dateierlauterung

DCS“Gewerk* = Dokumentation der Gewerkestandards in einer Excel-Datei
DGNLIB = MicroStation Ebenenbibliothek

Dictionary = CADconform-Worterbuch mit gewerkespezifischen Standards
Seed-Datei = Dateivorlage mit gewerkespezifischen Einstellungen
Zellbibliothek = Zellbibliotheks-Datei mit vordefinierten Symbolmodellen

9 Allgemein gultige Dateien

Neben den speziellen Standards der einzelnen Gewerke existieren allgemeine Standards fur die
Zeichnungserstellung und Planbearbeitung. So werden hier z.B. allgemeingiiltige
Ebenenbelegungen und Stempelaufséatze definiert.

9.1 DGNLIB und Dokumentation

Der allgemeine Bereich (Planrahmen, Blattschnitte, usw.) sind in folgender Zeichnungsbibliothek
definiert.

VGF_ALL.dgnlib
Dokumentation:
VGF_DCS_ALL.XIs
Die Schriftarten fur den jeweiligen Maf3stab sind in folgender Zeichnungsbibliothek abgelegt:

VGF_Text_Bem.dgnlib

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

9.2 Zellbibliotheken

Die notwendigen Stempelfelder eines Planes, inkl. Nordpfeil sind in folgender Zellbibliothek

definiert:

Die Schraffuren flr die Bemusterung sind in folgender Zellbibliothek vorhanden:

VGF_Stempel.cel

VGF_Areapat.cel

10 Zusammenfassung der Anhénge zu Teil A

Zur Sicherstellung des allgemeinen VGF-Standards sind die verschiedenen Dateien wie in den
Punkten 5.4 — 10.2 beschrieben notwendig. Eine Zusammenstellung der Dateien die zur
Sicherstellung des VGF-Standards und Vertragserfullung dienen sind aus folgender Auflistung zu
entnehmen:

VGF_Symbolerstellung.pdf
VGF_Linienarten_staerken.pdf
VGF_Font.rsc

VGF_Linien.rsc

VGF_Color.tbl
VGF_Farben_Doku.txt
VGF_Formblatt.cel
VGF_Planarten [Version].pdf
VGF_RAH_Geo_Seed_3D.dgn
VGF_RAH_Lok_Seed_2D.dgn
VGF_Plannummerhandbuch [Version].pdf
VGF_ALL.dgnlib
VGF_DCS_ALL.XIs
VGF_Stempel.cel
VGF_Text_Bem.dgnlib
VGF_Areapat.cel
VGF_Linienarten.cfg

VGF_Strichstaerken.cfg

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Es ist darauf zu achten, dass bei Versand der Richtlinie diese Dateien im Anhang stehen. Die
gewerkespezifischen Dateien sind in der Richtlinie Teil B (Richtlinie fir den speziellen
Anwendungsbereich) vorhanden.

10.1 Erlauterung DCS-Tabelle

Um die zeichnerischen Vorgaben automatisch in das Microstation System einbinden zu kdnnen,
gibt es die sogenannte DCS.dgnlib. DCS steht fiir Dictionaries. Als Gegenstiick dazu existiert die
sogenannte DCS-Tabelle im Excel Format. Dort kann man alle Komponente wie z.B. Beschreibung
einer Ebene/Layer, Farbe, Linienart oder Linienstarke entnehmen. Unter anderem verbergen sich
dort noch weitere Detailbeschreibungen die das Zeichnen nach VGF vorgaben unterstitzen.

Auch sogenannte Featuretypen sind darin beschrieben, die pro Layer/Ebene einen gewissen
Elementtypen freigeben.

Hier wird die Standardtabelle erklart

] e PO — PO i .. : I e [ ’ Fr—

Abbildung zeigt gesamte Tabelle

08.11.2016|Name

GBE_Beschriftung

e Das Datum beschreibt den letzten Versionsstand
e Der Name Beschreibt den Ebenennamen in Microstation

c D E
Description Beschreibung CADconform Mumber
Groefte Ebenennummer 10080
(GBE) Gebaude Bestand
Beschriftung Beschriftung 10000

Der gelbhinterlegte Abschnitt beschreibt ...
e Descripiton = die Beschreibung in Microstation
e Beschreibung in CADconform = Name der Ebene in CADconform
e Number = Fortlaufende Nummer in einem Gewerk zur eindeutigen ldentifizierung

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 32 von 62

126



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

F G H | J K
BylLevelColor  |BylevelStyle |BylLevelWeight |Farbe Linienart Linienstérke
M 1:100
0 0 7|ByLevel[1] ByLevel[3] ByLevel[5,6,8-17]

e BylevelColor = Ebenenfarbe in Microstation
o Farbe = Ebenenfarbe in CADconform

e BylevelStyle = Ebenenlinienart in Microstation
Linienart = Ebenenlinienart in CADconform

e BylLevelWeight = Ebenenlinienstarke in Microstation
e Linienart = Ebenenlinienstarke in CADconform

Zellname Zellbibliothek Textstil

e Zellname beschreibt den Namen einer Zelle
o Zellbibliothek beschreibt den Namen einer angelegten Zellbibliothek
e Textstill beschreibt den zu verwendenden Textstil

Version: 1.9
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o P Q
Featuretyp Bemaliungsstil Eingabebefehl

3[3-4,11-12,16,27]

o Featuretyp beschreibt die zugelassenen Elementtypen die in einer Ebene verwendet
werden durfen

o Bemalungsstil beschreibt den Bemal3ungstil der in einer Ebene verwendet werden darf

e Eingabebefehl, dient zur Administrativen Anwendung von CADconform

Layer / Ebene

ELEMENTTYP 3[4,12,16] Linien

ELEMENTTYP 6]14,15] Flaechen mit und chne Schraffuren
ELEMENTTYP 3 [4] Hiltslinien Schraffur

ELEMENTTYP 2 Zellen

ELEMENTTYP 17 Texte

ELEMENTTYP 33 Bemalung

Hier ist eine ergdnzende Erklarung zu den Featuretypen. Die jeweiligen Farben beschreiben einen
gewissen Typus.

Version: 1.9 .
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I
!
}
I
]
}
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[ ¢]

Type

Description (engl.)

P

Cell {complex)

L]

Line

[=5]

Shape

11

Curve

12

Complex String (complex)

14|Complex Shape (complex)
15|Ellipse, Kreis

16)Arc

17| Text

Hier ist die Erklarung zu den Elementtypen mit den dazugehdrigen Zahlen und deren Bedeutung
bzw. den Inhalt.
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B Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich

11 Richtlinie fur den Bereich Vermessung

11.1 Koordinaten (ASCII-Datei)

PktNr. Rechts Hoch Hoéhe Code
1 3477653.973 5554288.391 113.982 958
2 3477653.630 5554279.194 113.827 958

11.2 Codierung von Objekten

Es dirfen nur die von der VGF definierten Codierungen in den ASCII-Dateien verwendet werden.

11.3 Dokumentation
Der Standard fur den Bereich Vermessung ist in folgender Access-Datenbank dokumentiert:

NT31_ Datenstruktur.mdb

Version: 1.9
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12 Richtlinien fur den Bereich Facility Management

Der Fachbereich Facility Management beinhaltet die integrierte Planung und FM-gerechte
Bestandsdokumentation von Gebduden und baulichen Anlagen, sowie deren technischen
Ausstattung und Einrichtungen.

12.1 Gewerk: Gebaudebestand (GBE)

Das Gewerk Gebaudebestand beinhaltet die Darstellung von Gebduden im Bestand. Folgende
spezielle Dateien sind als Standards vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_GBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GBE.dict

DGNLIB: VGF_GBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GBE.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.2 Gewerk: Gebaudeplanung (GPL)

Das Gewerk Gebaudeplanung beinhaltet die Darstellung der von Gebauden in der
Planungsphase. Folgende spezielle Dateien sind als Standard vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_GPL_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GPL.dict

DGNLIB: VGF_GPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GPL.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.3 Gewerk: Gebaudeabbruch (GAB)

Das Gewerk Geb&audeabbruch beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden Elemente aus
dem Gebaudebestand. Folgende spezielle Dateien sind als Standard definiert:

Seed-Datei: VGF_GAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GAB.dict
DGNLIB: VGF_GAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.4 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Bestand (EIB)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Bestand beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtung
wie Moblierung, Automaten und Einbauteile im Bestand. Folgende spezielle Standards sind
vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIB.dict

DGNLIB: VGF_EIB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIB.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.5 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Planung (EIP)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Planung beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtung
wie Mdblierung, Automaten und Einbauteile in der Planungsphase. Folgende spezielle Standards
sind vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIP_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIP.dict

DGNLIB: VGF_EIP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIP.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.6 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Abbruch (EIA)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Abbruch beinhaltet eine Deklaration der vorhandenen
Einrichtung wie Mdblierung, Automaten und Einbauteile welche demontiert werden. Folgende
spezielle Standards sind vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIA Lok _Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_EIA.dict

DGNLIB: VGF_EIA.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_EIA.xIs

Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
Version: 1.9
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12.7 Gewerk: Decken Details Bestand (DBE)

Das Gewerk ,Decken Details Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Deckenspiegel
mit Einbauten und entsprechenden Details im Bestand.

Seed-Datei: VGF_DBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_DBE.dict

DGNLIB: VGF_DBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_DBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.8 Gewerk: Decken Details Planung (DPL)

Das Gewerk ,Decken Details Planung® beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Deckenspiegel
mit Einbauten und entsprechenden Details in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_DPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_DPL.dict

DGNLIB: VGF_DPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_DPL.xlIs
Zellbibliotheken: keine

12.9 Gewerk: Decken Details Abbruch (DAB)

Das Gewerk ,Decken Details Abbruch” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
vorhandenen Deckenspiegel mit Einbauten und entsprechenden Details.

Seed-Datei: VGF_DAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_ DAB.dict
DGNLIB: VGF_ DAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_ DAB.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.10 Gewerk: Fussboden Details Bestand (FDB)

Das Gewerk ,Fussboden Details Bestand® beinhaltet die Darstellung des vorhandenen
Fussbodenbelages incl. Einbauten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FDB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDB.dict

DGNLIB: VGF_FDB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDB.xls
Zellbibliotheken: keine

12.11 Gewerk: Fussboden Details Planung (FDP)

Das Gewerk ,Fussboden Details Planung® beinhaltet die Darstellung des vorhandenen
Fussbodenbelages incl. Einbauten in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FDP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDP.dict

DGNLIB: VGF_FDP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDP.xls
Zellbibliotheken: keine

12.12 Gewerk: Fussboden Details Abbruch (FDA)

Das Gewerk ,Fussboden Details Abbruch” beinhaltet die Darstellung des zu demontierenden
vorhandenen Fussbodenbelages incl. Einbauten.

Seed-Datei: VGF_FDA Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDA . dict
DGNLIB: VGF_FDA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDA.xIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.13 Gewerk: Wand Details Bestand (WDB)

Das Gewerk ,Wand Details Bestand" beinhaltet die Darstellung des vorhandenen Wandbelages
incl. Einbauten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_WDB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDB.dict

DGNLIB: VGF_WDB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDB.xlIs
Zellbibliotheken: keine

12.14 Gewerk: Wand Details Planung (WDP)

Das Gewerk ,Wand Details Planung” beinhaltet die Darstellung des vorhandenen Wandbelages
incl. Einbauten in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_WDP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDP.dict

DGNLIB: VGF_WDP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDP.xls
Zellbibliotheken: keine

12.15 Gewerk: Wand Details Abbruch (WDA)

Das Gewerk ,Wand Details Abbruch® beinhaltet die Darstellung des zu demontierenden
vorhandenen Wandbelages incl. Einbauten.

Seed-Datei: VGF_WDA Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDA.dict
DGNLIB: VGF_WDA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDAxIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.16 Gewerk: Eigentumssituation (EIG)

Das Gewerk Eigentumssituation beinhaltet die Darstellung der Eigentumsverhéltnisse im
Zusammenhang mit Bauwerken und Flachen an denen auch Dritte beteiligt sind. Z. B. Station
Hauptwache: Dritte sind die DB, das Liegenschaftsamt, die Kaufhof AG, die AllianzAG etc....

Seed-Datei: VGF_EIG_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIG.dict

DGNLIB: VGF_EIG.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIG.xls
Zellbibliotheken: keine

12.17 Gewerk: Bauflachen Hochbau (BFH)

Das Gewerk ,Bauflachen Hochbau* beinhaltet die Darstellung der Abstandsflachen als Bestandteil
der Baugenehmigungsunterlagen oder Darstellung der Erschlie3ungsflachen oder der
Aushubflachen oder der Baustelleneinrichtungsflachen oder Frei- und Griunflachen oder
Darstellung der Verkehrs- und Nutzflachen innerhalb des Gebaudes nach DIN 277

Seed-Datei: VGF_BFH_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_BFH.dict

DGNLIB: VGF_BFH.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_BFH.xls
Zellbibliotheken: keine

12.18 Gewerk: Fluchtweg Bestand (FWB)

Das Gewerk ,Fluchtweg Bestand” beinhaltet die Darstellung der bestehenden Flucht- und
Rettungswege im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FWB_Lok_Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_FWB.dict

DGNLIB: VGF_FWB.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_FWB.xls

Zellbibliotheken: VGF_Flucht_u_Rettung.cel
Version: 1.9
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12.19 Gewerk: Fluchtweg Planung (FWP)

Das Gewerk ,Fluchtweg Planung” beinhaltet die Darstellung von neuen Flucht- und
Rettungswegen gemal’ DIN 4844-3 mit Fluchtwegssymbolen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FWP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FWP.dict

DGNLIB: VGF_FWP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FWP.xls
Zellbibliotheken: VGF_Flucht_u_Rettung.cel

12.20 Gewerk: TGA Feuerldsch Bestand (FBE)

Das Gewerk ,Feuerldsch Bestand” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FBE.dict

DGNLIB: VGF_FBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FBE.xls
Zellbibliotheken: VGF_Feuerwehrplansymbole.cel

12.21 Gewerk: TGA Feuerldsch Planung (FPL)

Das Gewerk ,Feuerldsch Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FPL_Lok_Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_FPL.dict

DGNLIB: VGF_FPL.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_FPL.xls

Zellbibliotheken: VGF_Feuerwehrplansymbole.cel
Version: 1.9
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12.22 Gewerk: TGA Feuerldsch Abbruch (FAB)

Das Gewerk ,Feuerldsch Abbruch” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik.

Seed-Datei: VGF_FAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FAB.dict

DGNLIB: VGF_FAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.23 Gewerk: TGA Heizung Bestand (HBE)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Bestand beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen im Bestand.

Seed-Datei: VGF_HBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBE.dict

DGNLIB: VGF_HBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.24 Gewerk: TGA Heizung Planung (HPL)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fiir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPL.dict
DGNLIB: VGF_HPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPL.xlIs
Zellbibliotheken: keine
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12.25 Gewerk: TGA Heizung Abbruch (HAB)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Abbruch beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HAB.dict

DGNLIB: VGF_HAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.26 Gewerk: TGA Liuftung Bestand (LBE)

Das Gewerk , TGA-LUftung Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen fir
raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgeréate, Nachbehandlungs- und Endgeréte, Luftleitungen,
Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LBE_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LBE.dict

DGNLIB: VGF_LBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LBE.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.27 Gewerk: TGA Luftung Planung (LPL)

Das Gewerk , TGA-Luftung Planung “beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen fir
raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgeréate, Nachbehandlungs- und Endgeréte, Luftleitungen,
Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LPL.dict
DGNLIB: VGF_LPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LPL.xIs
Zellbibliotheken: keine
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12.28 Gewerk: TGA Liuftung Abbruch (LAB)

Das Gewerk , TGA-Luftung Abbruch® beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen fur raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgerate, Nachbehandlungs- und
Endgeréte, Luftleitungen, Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LAB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LAB.dict

DGNLIB: VGF_LAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LAB.xIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.29 Gewerk: TGA Sanitéar Bestand (SBE)

Das Gewerk , TGA-Sanitar Bestand” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und Regenwasseranlagen im
Bestand.

Seed-Datei: VGF_SBE_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SBE.dict

DGNLIB: VGF_SBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.30 Gewerk: TGA Sanitar Planung (SPL)

Das Gewerk ,TGA-Sanitar Planung* beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und Regenwasseranlagen in
der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_SPL_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SPL.dict
DGNLIB: VGF_SPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SPL.xIs
Zellbibliotheken: keine
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12.31 Gewerk: TGA Sanitar Abbruch (SAB)

Das Gewerk ,TGA-Sanitdr Abbruch* beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und
Regenwasseranlagen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_SAB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SAB.dict

DGNLIB: VGF_SAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.32 Gewerk: TGA Fordertechnik Bestand (FTB)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FTB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTB.dict

DGNLIB: VGF_FTB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTB.xls
Zellbibliotheken: keine

12.33 Gewerk: TGA Fordertechnik Planung (FTP)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FTP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTP.dict
DGNLIB: VGF_FTP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTP.xls
Zellbibliotheken: keine
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12.34 Gewerk: TGA Foérdertechnik Abbruch (FTA)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Abbruch® beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FTA_ Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTA.dict

DGNLIB: VGF_FTA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTAxIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.35 Gewerk: TGA Elektro Bestand (EBE)

Das Gewerk "TGA-Elektro Bestand" beinhaltet die Darstellung von Elektroinstallationsbauteilen
im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie Elektroverteilungen, Beleuchtungen,
Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden im Ist-Zustand.

Seed-Datei: VGF_EBE_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EBE.dict

DGNLIB: VGF_EBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EBE.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.36 Gewerk: TGA Elektro Planung (EPL)

Das Gewerk "TGA-Elektro Planung" beinhaltet die Darstellung von Elektroinstallationsbauteilen
im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie Elektroverteilungen, Beleuchtungen,
Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_EPL_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EPL.dict
DGNLIB: VGF_EPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EPL.xIs
Zellbibliotheken: Keine
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12.37 Gewerk: TGA Elektro Abbruch (EAB)

Das Gewerk "TGA-Elektro Abbruch" beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Elektroinstallationsbauteilen im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie
Elektroverteilungen, Beleuchtungen, Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_EAB_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EAB.dict
DGNLIB: VGF_EAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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13 Richtline fur den Bereich Fahrweg

Der Bereich Fahrweg ist verantwortlich fir die Planung, Instandhaltung und Optimierung des
Fahrwegs an allen ober- und unterirdischen Stadtbahn- und StralRenbahnstrecken.

13.1 Gewerk: Topographie (TOP)

Das Gewerk ,Topographie” beinhaltet die Darstellung von gemessenen georeferenzierten Daten
der Erdoberflache.

Seed-Datei: VGF_TOP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_TOP.dict

DGNLIB: VGF_TOP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_TOP.xls
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

13.2 Gewerk: Gleisbau Bestand (GLB)

Das Gewerk “Gleisbau Bestand” beinhaltet die Darstellung von gleisbauspezifischen Bauteilen,
Systemquerschnitten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_GLB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLB.dict

DGNLIB: VGF_GLB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLB.xls
Zellbibliotheken: VGF_GLB.cel

13.3 Gewerk: Gleisbau Planung (GLP)

Das Gewerk “Gleisbau Planung” beinhaltet die Darstellung von gleisbauspezifischen Bauteilen,
Systemquerschnitten, Biegeplanen und Gleisabsteckungen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_GLP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLP.dict
DGNLIB: VGF_GLP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLP.xls
Zellbibliotheken: Keine

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 50 von 62

144



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

13.4 Gewerk: Gleisbau Demontage (GLD)

Das Gewerk “Gleisbau Bestand” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
gleisbauspezifischen Bauteile.

Seed-Datei: VGF_GLD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLD.dict

DGNLIB: VGF_GLD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLD.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

13.5 Gewerk: Benetzungsanlagen (BNA)

Das Gewerk ,Benetzungsanlagen® beinhaltet die schematische Darstellung der
Benetzungsanlagen im Gleisnetz mit Spezifikationen der Benetzungsmittelausbringung.

Seed-Datei: VGF_BNA_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_BNA.dict

DGNLIB: VGF_BNA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_BNA.XIs
Zellbibliotheken: Keine

13.6 Gewerk: Fahrwegpodeste (FPD)

Das Gewerk ,Fahrwegpodeste* beinhaltet die Darstellung von Podesten im Bereich des Fahrwegs
um einen gefahrlosen Umstieg des Fahrers zu gewahrleisten.

Seed-Datei: VGF_FPD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FPD.dict
DGNLIB: VGF_FPD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FPD.xls
Zellbibliotheken: Keine

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 51 von 62

145



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

13.7 Gewerk: Fahrwegpositionen (FPO)

Das Gewerk ,Fahrwegpositionen® beinhaltet die Darstellung von LV-Positionen fiir
Kostenermittlungen, Ausschreibungen etc..

Seed-Datei: VGF_FPO_Geo_Seed _3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FPO.dict

DGNLIB: VGF_FPO.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FPO.xls
Zellbibliotheken: Keine

13.8 Gewerk: Weichenbestellschemata (WBS)

Das Gewerk ,Weichenbestellschemata“ beinhaltet die Darstellung von Weichengrenzmarkierungen
als Erganzung zu den LV-Texten.

Seed-Datei: VGF_WBS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WBS.dict

DGNLIB: VGF_WBS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WBS.xls
Zellbibliotheken: Keine

13.9 Gewerk: Weichenhandbuch (WHB)

Das Gewerk ,Weichenhandbuch* beinhaltet die Darstellung von schematischen
Gleisnetzzeichnungen mit verschiedenen Informationen wie z.B. Weichennummer, Antriebsart
etc..

Seed-Datei: VGF_WHB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WHB.dict
DGNLIB: VGF_WHB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WHB.xlIs
Zellbibliotheken: Keine
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13.10 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Bestand (LSB)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Bestand” beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich des
Fahrwegs im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LSB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSB.dict

DGNLIB: VGF_LSB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSB.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

13.11 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Planung (LSP)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Planung“ beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich des
Fahrwegs in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LSP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSP.dict

DGNLIB: VGF_LSP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSP.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

13.12 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Demontage (LSD)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Demontage” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Leerrohren und Kabelschachten fur die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF
im Bereich des Fahrwegs.

Seed-Datei: VGF_LSD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSD.dict
DGNLIB: VGF_LSD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

13.13 Gewerk: AMT66 Leitungstrager (TR_)

Das Gewerk ,AMT66 Leitungstrager” beinhaltet die Darstellung von Leitungstrassen fur die

Genehmigungsplanung nach Vorgaben vom Amt fir StralRenbau und Erschlieung (AMT66) in
Frankfurt.

Seed-Datei: VGF_TR__Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_TR_.dict
DGNLIB: VGF_TR_.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_TR_.xls
Zellbibliotheken: keine
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14 Richtlinien fir den Bereich Haltestelle

Der Bereich "Haltestelle" beinhaltet die Darstellung der Stadtbahn-, Stral3enbahn- und
Bushaltestellen in allen Bauzustanden und Planungsphasen. Auch fir den Winterdienst, die
Buslinienplanung und die Hillkurvenberechnung sind hier die Gewerke vorhanden.

14.1 Gewerk: Haltestelle Planung Schiene (HPS)

Das Gewerk ,Planung Schiene" umfasst die Darstellung des eigentlichen Projekts mit allen
notwendigen oberirdischen Elementen des Bahnsteigs, der Treppen / Rampen, der Zugange und
sonstigen in der Umgebung (StralRenraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder
Gegebenheiten sowie deren Vermal3ung. Ausfihrungsdetails zur Ausgestaltung sind hier nicht
enthalten.

Seed-Datei: VGF_HPS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPS.dict

DGNLIB: VGF_HPS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPS.xls
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

14.2 Gewerk: Haltestelle Demontage Schiene (HDS)

Das Gewerk ,Demontage Schiene" umfasst die Kennzeichnung und Beschreibung aller Elemente
und Einrichtungen des Bahnsteigs inklusive dessen Umgebung, welche im Zuge eines Projektes
demontiert bzw. entfernt werden sollen.

Seed-Datei: VGF_HDS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HDS.dict

DGNLIB: VGF_HDS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HDS.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

14.3 Gewerk: Haltestelle Bahnsteig Details (HBD)

Das Gewerk ,Detail Schiene" setzt auf die Planung auf und beschreibt Details, die fir die
Ausfuihrung der haltestellenbezogenen Projekte erforderlich sind. Auch Sonderkonstruktionen, wie
z.B. Betonfertigteile oder Einbaudetails werden hier dargestellt.

Seed-Datei: VGF_HBD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBD.dict
DGNLIB: VGF_HBD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBD.xls
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Zellbibliotheken: keine
14.4 Gewerk: Haltestelle Bahnsteig Absteckung (HBA)
Das Gewerk ,Bahnsteigabsteckung" umfasst alle notwendigen Spannmalfe und Hohenangaben

von Festpunkten zu Absteckpunkten auf dem Bahnsteig bzw. der Rampe, so dass eine
Orientierung / Kontrolle beim Einbau der Bahnsteigkante bzw. Rampenteile vor Ort mdglich ist.

Seed-Datei: VGF_HBA_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBA.dict

DGNLIB: VGF_HBA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBA.xIs
Zellbibliotheken: keine

145 Gewerk: Haltestelle Flache Schiene (HFS)

Das Gewerk ,Flache Schiene" umfasst die Darstellung von Flachen des Bahnsteigs und dessen
Umgebung differenziert nach ihrer jeweiligen Nutzungsart. Beispiele hierfur sind Treppen- /
Rampenflachen, Zugangsflachen, Parkplatzflachen etc.

Seed-Datei: VGF_HFS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HFS.dict

DGNLIB: VGF_HFS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HFS.xls
Zellbibliotheken: keine

146 Gewerk: Haltestelle Planung Bus (HPB)

Das Gewerk ,Planung Bus" umfasst die Darstellung des eigentlichen Projekts mit allen
notwendigen ober- und unterirdischen Elementen der Haltestelle, der Zugange und sonstigen in
der Umgebung (Stral3enraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder Gegebenheiten.

Seed-Datei: VGF_HPB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPB.dict
DGNLIB: VGF_HPB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPB.xls
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2

Seite: 56 von 62

150



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

147 Gewerk: Haltestelle Flache Bus (HFB)

Das Gewerk ,Flache Bus" umfasst die Darstellung von Flachen der Haltestelle und deren
Umgebung differenziert nach ihrer jeweiligen Nutzungsart. Beispiele hierfir sind Haltstellenflachen,
Zugangsflachen, Parkplatzflachen etc.

Seed-Datei: VGF_HFB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HFB.dict

DGNLIB: VGF_HFB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HFB.xls
Zellbibliotheken: keine

14.8 Gewerk: Hillkurve Bus (HKB)

Das Gewerk ,Hiillkurve Bus" dient zur Ermittlung der Machbarkeit einzelner Fahrbeziehungen
einer Linie. Dargestellt werden hierbei die Schleppkurven einzelner Busse zur Uberpriifung
bestimmter Fahrwege hinsichtlich der Kollisionsfreiheit mit Fahrwegen anderer Fahrzeuge oder
oOrtlich vorhandenen Hindernissen. Hullkurven werden mit dem Programm AutoTurn erzeugt.

Seed-Datei: VGF_HKB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HKB.dict
DGNLIB: VGF_HKB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HKB.xls
Zellbibliotheken: keine
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149 Gewerk: Provisorium Haltestelle Bus (PHB)

Das Gewerk ,Provisorium Bus" umfasst die Darstellung eines temporaren Zwischenzustandes mit
allen notwendigen oberirdischen Elementen der Haltestelle, der Zugange und sonstigen in der
Umgebung (StralRenraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder Gegebenheiten. Der
provisorische Zustand kann zu Testzwecken vor oder als Ersatzhaltestelle parallel zur Realisierung
eines endgultigen Projekts eintreten.

Seed-Datei: VGF_PHB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_PHB.dict

DGNLIB: VGF_PHB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_PHB.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

14.10 Gewerk: Linienplanung Bus (LPB)

Das Gewerk ,Linienplanung Bus" umfasst die Darstellung der Haltepunkte und der Hauptfahrtroute
einer Buslinie und deren Varianten in einer Ubersicht der Stadtkarte.

Seed-Datei: VGF_LPB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LPB.dict
DGNLIB: VGF_LPB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LPB.xIs
Zellbibliotheken: keine
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14.11 Gewerk: Haltestelle Winterdienst (HWD)

Das Gewerk ,Haltestelle Winterdienst" umfasst die Darstellung der von Schnee und Eis zu
raumenden Flache eines Bahnsteigs oder Haltestelle.

Seed-Datei: VGF_HWD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HWD.dict

DGNLIB: VGF_HWD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HWD.xls
Zellbibliotheken: keine

14.12 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Bestand (HLB)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Bestand“ beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der
Haltestelle im Bestand.

Seed-Datei: VGF_HLB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLB.dict

DGNLIB: VGF_HLB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLB.xls
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

14.13 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Planung (HLP)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Planung” beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der
Haltestelle in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HLP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLP.dict
DGNLIB: VGF_HLP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLP.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel
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14.14 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Demontage (HLD)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Demontage” beinhaltet die Darstellung der zu
demontierenden Leerrohre und Kabelschéchte fur die Stromversorgung, Signal- und
Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der Haltestelle.

Seed-Datei: VGF_HLD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLD.dict
DGNLIB: VGF_HLD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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15 Richtlinien fur den Bereich Licht und Kraft
15.1 Gewerk: Licht und Kraft Bestand (LKB)
Das Gewerk ,Licht und Kraft Bestand” beinhaltet die Darstellung von Anlagen fiir Beleuchtung,

Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung der
Haltestellen, Stationen und Gebauden im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LKB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKB.dict

DGNLIB: VGF_LKB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKB.xls
Zellbibliotheken: VGF_LuK.cel

15.2 Gewerk: Licht und Kraft Planung (LKP)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Planung* beinhaltet die Darstellung von Anlagen fiir Beleuchtung,
Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung der
Haltestellen, Stationen und Geb&uden in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LKP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKP.dict

DGNLIB: VGF_LKP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKP.xls
Zellbibliotheken: VGF_LuK.cel

15.3 Gewerk: Licht und Kraft Demontage (LKD)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Demontage* beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Anlagen fur Beleuchtung, Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und
Sicherheitsbeleuchtung der Haltestellen, Stationen und Geb&uden.

Seed-Datei: VGF_LKD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKD.dict
DGNLIB: VGF_LKD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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15.4 Gewerk: Licht und Kraft Schemata (LKS)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Planung” beinhaltet die schematische Darstellung von Anlagen fiir
Beleuchtung, Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und
Sicherheitsbeleuchtung der Haltestellen, Stationen und Geb&uden.

Seed-Datei: VGF_LKS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKS.dict
DGNLIB: VGF_LKS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKS.xIs
Zellbibliotheken: keine
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (orRIGINAL bei BVEFK-NT3)
O NT
O NTO1 O NUK O NBG
OO NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
NT3 NT31 NT32 NT33 NT34
O NT4 O NT41 O NT42 O NT43
O NA
O NAO1 O NAO2 O NAO03 O NAO04 OO NAO05
0O NA1 O NAM O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 0O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O uHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung
ELVOR _NT3 4.3

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
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2 Zusitzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische Arbeiten ............. R |

1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fur die Vergabe
und Ausfuhrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als Zusatz zum Vortext ELVOR_NT3_4.3, fur Ausschreibungen die einen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4

Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
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Admin: G\VGF_VEFK\WVEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright ® VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 3von 5
{Nur fiir den internen Gebrauch)

159



2 Zusatzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische
Arbeiten

Vor Beginn von elektrotechnischen Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie an der
elektrotechnischen Ausriistung von Maschinen muss eine schriftliche Freigabe des
zustandigen Anlagenverantwortlichen (Definition gemaf® VDE 0105-100 Abs.
3.2.2.102) der VGF erfolgen. Hierbei ist im Vorfeld festzulegen, welche Dokumente
im Vorfeld benodtigt werden, und welche Dokumente (z. B. gednderte Schaltplane,
Prufprotokolle) nach Abschluss der Arbeiten an die VGF ibergeben werden missen.
Ohne diese Freigabe dirfen keine elektrotechnischen Arbeiten durchgefihrt werden!

Die Verantwortung fur die Erstellung von Gefédhrdungsbeurteilungen und den daraus
resultierenden Arbeitsanweisungen sowie der flr die vorgesehenen Arbeiten
bendtigten Schutzausriistung, inkl. der passenden Arbeitskleidung mit
ausreichendem Stdrlichtbogenschutz gemaf der DGUV Information 203-077 (bisher
BGI/GUV-I 5188) ,Thermische Gefahrdung durch Storlichtbégen®, hat der
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung flr den Einsatz von geeigneten
Personen. Dabei ist auf eine ausreichende Qualifikation entsprechend der
auszufUhrenden Tatigkeiten zu achten. Dies schliel3t die eventuell zum Einsatz
gelangenden Subauftragnehmer ein. Dazu hat der Auftragnehmer vor
Auftragserteilung dem Auftraggeber die notwendigen personengebundenen
Befahigungs-/Qualifikationsnachweise (z. B. aktuelle Weiterbildungsnachweise oder
Nachweise vergleichbarer Art) schriftlich vorzulegen. Insbesondere flr
Pruftatigkeiten bedeutet dies, dass elektrische Arbeitsmittel nur durch eine Befahigte
Person nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Verbindung mit der
Technische Regel flr Betriebssicherheit 1203 (TRBS 1203) ,Befahigte Person*
durchgefuhrt werden dirfen. Priftatigkeiten in elektrischen Anlagen dirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefiihrt werden, die in der Durchfiihrung von diesen
Prifungen erfahren/befahigt sind. Arbeiten unter Spannung, fiir die nach VDE 0105-
100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen“ Abs. 6.3.2.ff besondere technische und
organisatorischen MalRnahmen (Spezialausbildung) erforderlich sind, dirfen nur
durch Mitarbeiter mit einem guiltigen AuS-Pass durchgefuhrt werden.

Die VGF behalt sich eine stichprobenartige Einsichtnahme in die zuvor genannten
Dokumente/Nachweise des Auftragnehmers vor.
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User: G:\\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\AWnwender\050_Ausschreibungstexte

Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 4 von 5
{Nur fir den internen Gebrauch)
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Fachbereich Datum Name Unterschrift
Erstellt NT3 ' 105.10.2015 | Hiither ﬁ/
Geprilft NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schafer [
Freigegeben NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schifer A AN,

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: GA\VGF_VEFK\WVEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright @ VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(Nur fir den internen Gebrauch)

ELVOR_NT3 4.4
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Arbeitsanweisung (AAW)
AAW 01/24

Kabel und Leitungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gilltig fir:
Org. Einheit | Org. Bezeichnung
NT31 Fahrweg
NT32 Systemtechnik
NT34 Elektrische Anlagen
NT53 Infrastrukturprojekte
NT55 Gebdudemanagement
NA43 Zentrales IT-Management
NK14 Immobilienmanagement

Aktuelle Ausgabe: Version 4.0

Name Org. Einheit Datum Unterschrift
OBA 1T ot | Delic, Kiistian NT343 | 28032023 |~ OM e
Gepriit Knatz, Dennis NT34.1 28.052024 | Dennle  HEEEEE:
Geprift Pham, Canh NT34.2 | 28052024 | "o Canh &
Geprift | Albrecht, Bernd NT32.1 i
Geprift | P&himann, Patrick NT32.2 Dy AR

Verantwortlicher Bereich: NT34 -
Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024

AAW-01/24
Seite: 1 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Digtal sigriert von 6261

Gepriift Eller, Tobias NT32.3 - s;,‘;’w”u
iae 40200 ;
e . . |J ur en DN cn= J(lgen T»es'eruc~gg.s:='VGF.
Gepriift Tiesler, Jurgen NT53.1 19 B Rt e
e P - DN: cn=r567, ou_d%&éw
Geprdft i.A. Joanna Gunther NT53.2 r email=s. ack@vgl-fim.de
Datum: 2024.08.249
- ) _ Michael &2 "2
Gepruft Winnefeld, Michael NT53.3 11.06.2024 | \ninnefeld S
Datum 2004 S RBA N on d481
4o . DN: cn=d481, qu=NT53,
Geprlft | Dworatzek, Dirk NT53.4 4 @ Wl
- ort: FFM™
Gepruft Altmeyer, Max NT55.1 (/. Dalum:2024.07.16
,' o 08:54:47 +02'00'
as . / v DM mwm,w—mss,d
Gepruft Wagner, Violand NT55.2 é'%/ ot
) o 2101 kc70
- / DN: cn=kc70, ougNT55,
Gepruft Krau&, Arno NT55.3 é‘/// emai(l;ga.k?aus:é gf-fim.de
| [P Daimi 4%k on 1147
= NAOQ3,
Gepriift |1 (l:n|k0: f-ffm. d
P Laska, Paul NAO3 g;fu'mng;;g;% f.de
2 Lars po=
Gepruft Rosenberg
p Rosenberg, Lars NAO3 Rosenberd 5);%1;1022320423313
Gesehen Heimbiirger, Thomas NBR %M/ﬁ d{ m;?wwg%f%ffﬁff‘
// Dature 2024 05 17 03 23 45 +0200°
Gesehen Mller, Knut NT31 /L/ 2024.11.04
—2:06:05 +01'00'
Gesehen Schmidt, Christian NT32 SZ( 4‘( e
DUFETEFEIg_n%ﬂvon
Gesehen Keim, Nico NT34 == DG S04,05:25
SERTitN XN 567
i~ DN: cn=r567, ou ?NrT53,
Gesehen Rack, Sven NT53 I email=s.rack@vgf-fim.de
Datum: 2024.08.p9
U925 ¥0Z20U
Gesehen Hoffmann, Jan Dopu s e d
o ' NT55 /l/f/z@m Dty ot o)
RUdIger E\uarunmun\snaona'uzw
o,
Gesehen Stéber, Frank NK14 W Bg“,msﬁﬁ*;& t
‘ i A e
Freigegeben | Schmidt, Michael NT3 \Q,{\E{,,;,ﬁm, L
igniertvgn r567
. . | y DN: 567, oufFNTS3,
Freigegeben | Ktilzer, Stephanie NT5 rf Sb emaln.ackverfim.de
Datum: 2024.08.p9
10:19:41 +02'00"
Anderungsmanagement:
Version| Datum Anderung Org. Einheit
1.0 01.11.2009 | Neuerscheinung Bernd Brandt
20 1412 2018 Absatz 5.4 verbessertes Brandverhalten komplett Christian
' T Uiberarbeitet. Schmidt
3.0 04.02.2022 | Anderungen im gesamten Dokument Nico Keim
Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24

Glltig ab: 01.09.2024

Seite: 2 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str.8
60311 Frankfurt am Main

VGIF

4.0

07.03.2024

Ubertragung der Richtlinie in die neue Vorlage
AAW sowie Einarbeitung der Stellungnahme von
BCL vom 10.02.2023

Kristian Delic

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024

AAW-01/24
Seite: 3von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

]
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main :

Unterweisung bis 31.08.2024

X

Unterweisung flr den gesamten Geltungsbereich. E

[0 | Unterweisung fur ausgewahlte Mitarbeitende plus Information fir alle weiteren
Mitarbeitenden des Geltungsbereichs, die keiner Unterweisungspflicht unterliegen.

Uberarbeitungsturnﬁs: 18 Monate

Aufbewahrungsfrist:

Funf Jahre nach Ablauf der Giiltigkeit der Arbeitsanweisung.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24

Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 4 von 18
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3  Unterweisung

Verantwortlicher Bereich: NT34
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Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

===
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1 Geltungsbereiéh und Grundlage

Diese Arbeitsanweisung dient dazu, die Anforderungen an zu verwendende Kabel
und Leitungen sowie der zugehoérigen Verlegesysteme zu definieren, die zum
Erreichen des hohen Qualitdtsstandards bei Baumafinahmen an den elektrischen
Anlagen der VGF malgebend sind.

Sie ist fur alle Mitarbeitende des festgelegten Geltungsbereiches der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (im Folgenden VGF genannt)
verbindlich.

Spezifische Angaben zur Ausfiihrung von Verkabelungen lber geltende Normen
hinaus, obliegen den jeweiligen Fachbereichen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Kabel und Leitungen — nachfolgend unter dem Begriff Kabel
zusammengefasst, welche in den Bauwerken der VGF flr die folgenden Zwecke
eingesetzt werden:

- Verkabelung von Licht- und Kraftanlagen (Elektroanlagen der
Spannungsebene von 230V/400V, Wechsel- bzw. Drehstrom)

- Verkabelung von Fernmelde- und Informationseinrichtungen

- Verkabelung von signal- und nachrichtentechnischen Anlagen

- Verkabelung von elektrischen Anlagen der zentralen Leittechnik

- Verkabelung von elektrischen Anlagen von Nahverkehrs-Gleichstrombahnen
(Elektroanlagen der Spannungsebene bis zu 750V Gleichspannung)

- Verkabelung von elektrischen Anlagen des Gebaudemanagements

- Verkabelung von elektrischen Anlagen fiir férdertechnische Anlagen

Diese Richtlinie gilt sowohl fur die Errichtung von Neuanlagen als auch fiir die
Erweiterung oder Veranderung von Bestandsanlagen.

Elektroinstallationen Dritter im Bereich der VGF:

- Installationen in beispielsweise gewerblich vermieteten Rdumen der VGF, sind

gemal dieser Richtlinie durchzuflihren

- Kabelinstallationen, die durch Dritte veranlasst werden, bedirfen vor
Ausfuihrungsbeginn der schriftlichen Genehmigung (in Textform) der VGF

- Die Wartung und Instandhaltung dieser Installationen liegt im
Verantwortungsbereich des Betreibers und ist entsprechend den technischen
Anforderungen, dem VGF-Anlagenbetreiber dokumentiert unaufgefordert
vorzulegen

- Die Schnittstelle der Anlagenbetreiber ist die Zugangsklemme am
Elektroverteiler Dritter

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Gililtig ab: 01.09.2024 Seite: 6 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
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Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1.2  Normative Grundlagen & besondere Anforderungen

Bei der Errichtung und dem Betrieb von elektrischen Anlagen sind die zutreffenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Fir die elektrische Anlage im Haltestellenbereich von Gleichstrombahnen gilt die
Vermutungswirkung, dass neben der BOStrab und der TRStrab EA u.a. auch die
Normen der Reihe VDE und die VDV-Schriften zu den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zahlen.

Grundsatzlich sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (d. h.
entsprechende Gesetze, Normen, Richtlinien und Empfehlungen) im aktuell giiltigen
Stand einzuhalten. Die folgende Aufzahlung dient nur als Beispiel und stellt keinen
Anspruch auf Vollstéandigkeit dar:

- DINEN

- DIN VDE

- Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

- International-Electrotechnical Commission (IEC)

- StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab)

- VDV-Schriften (Verband der Verkehrsunternehmen) :

- VDV-Schrift 515 Kabel und Leitungen fur die Stromversorgungsanlagen von
Gleichstrom- Nahverkehrsbahnen und Obussen

- Hessische Bauordnung (HBO)

- Technische Spezifikation fir die Interoperabilitat ,Sicherheit in
Eisenbahntunneln®

- ZVEIl — White Paper Vorbeugender Brandschutz nach der europaischen
Bauproduktverordnung

- Vorhandene Brandschutzgutachten der jeweiligen Bauvorhaben

- Musterverordnung tber den Bau von Betriebsrdumen fur elektr. Anlagen
(EItBauVO)

- etc.

2 Kabel- und Leitungsrichtlinie

2.1  Abkiirzungen

- GVEFK Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft (VGF)

- VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft
- VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
- MLAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

- EIBauVO  Muster einer Verordnung tber den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen

- |IEC International Electrotechnical Commission

- BOStrab Strallenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Gilltig ab: 01.09.2024 Seite: 7 von 18
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- VDV Verband der Verkehrsunternehmen
- HBO Hessische Bauordnung
- ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie
- DIBt Deutsches Institut fir Bautechnik
- TAB Technische Aufsichtsbehérde (Regierungsprasidium Darmstadt)
- AG Auftraggeber
- APV Arbeitspaketverantwortliche
2.2 Kabel

2.2.1 Anforderungen an Kabel

Die Anforderungen an zu verwendende Kabel sind in den Gewerke spezifischen
Planungsgrundlagen enthalten, die in separaten Dokumenten beschrieben und zu
beachten sind.

2.2.2 Lagerung, Transport und Installation von Kabeln

Kabelenden sind bei Lagerung, Transport und Installation gegen eindringende
Feuchtigkeit und Schmutz zu schiitzen. Die Umgebungstemperaturen sind zu
beachten. Bei Verlegung von Kabeln dirfen die zulassigen Verlegetemperaturen bei
Kabelzugarbeiten gemaR DIN VDE 0298 nicht unterschritten werden. Die
entsprechenden Kabel-Zugbelastungsgrenzen und Mindestbiegeradien sind zu
beachten.

2.2.3 Korrosion und Streustrome

Bei der Installation von Kabeln sowie deren Tragsystemen im Beeinflussungsbereich
gemal VDE 0115, sind die Bestimmungen zum Schutz gegen Korrosion durch
Streustrdme aus Gleichstromanlagen zu beachten.

2.3 Brandschutz

Bei der Auswahl der Kabel, Befestigungen, Muffen, Klemmstellen und der Art ihrer
Verlegung missen die Gefahren von Branden, ihre Ausdehnung sowie deren
unmittelbare Wirkung auf das Umfeld, insbesondere bei baulichen Anlagen fiir
Menschenansammlungen, berlicksichtigt werden.

Grundsatzlich sind im unterirdischen Bereich Kabel mit verbessertem Brandverhalten
einzusetzen-

Abhangig von betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen sind
Kabelanlagen in folgenden Gruppen zu unterteilen:

- Allgemeine Kabelanlagen
- Kabelanlagen mit Funktionserhalt

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 8 von 18
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Fur alle sicherheitsrelevanten Anlagen (wie z. B. Sicherheitsbeleuchtung und
Brandschutzeinrichtungen) miissen entsprechend den technischen Regeln flr
elektrische Anlagen, nach der Verordnung tber den Bau und Betrieb der
Stralenbahnen (BOStrab), der EItBauVO und der MLAR die Kabelanlagen in
Funktionserhalt erstellt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass diese
Anlagen, bestehend aus dem Kabel und dem Verlegesystem, auch im Falle eines
Brandes Uber einen definierten Zeitraum noch in Funktion bleiben.

2.3.1 Kabelanlagen in Flucht- und Rettungswegen

In Flucht- und Rettungswegen ist die Brandlast der Installation auf ein Minimum zu
begrenzen (MLAR). Eine Méglichkeit zur Minderung der Brandlast ist die Verkleidung
der Kabelanlage.

~ Offene Verlegung ist nur nach Ricksprache und mit schriftlicher Zustimmung der -
VGF erlaubt.

Das Lagern oder unbeaufsichtigtes Abstellen von brennbaren Materialien
(Verpackungsmaterial oder Kabeltrommeln) im Tunnel bzw. in Flucht- und
Rettungswegen ist verboten.

Die Brandlast von Kabeln wird durch die Messung der freiwerdenden Energie pro
Meter Kabel bestimmt. Die Angabe erfolgt in kWh/m und ist nach dem Verlegen in
einem Protokoll zu dokumentieren. Ferner ist auch die verlegte Lange und die
Kabeltypen (je Brandabschnitt) zu dokumentieren.

2.3.2 Kabelschott

2.3.2.1 Grundsatzliches

Kabel durfen nur durch raumabschliefende Bauteile (Wande und Decken), fur die ein
Feuerwiderstand vorgeschrieben ist, gefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von
Feuer und Rauch durch geeignete MaRnahmen ausgeschlossen werden kann.

Bei Durchfiihrungen von Kabel durch raumabschlieRende Bauteile (Decken und
Wande) sind bauaufsichtlich zugelassene Kabelschottungen nach
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) und Bauproduktverordnung vorzusehen.

- Generell gilt, dass der jeweilige Arbeitsverantwortliche, der ein vorhandenes
Kabelschott zwecks Verkabelung 6ffnet oder neue Durchflihrungen erstellt,
auch fur die fachgerechte Wiederherstellung bzw. Neuerstellung
verantwortlich ist. Dies hat sofort nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen

- Es ergibt sich eine komplette Erneuerung eines Brandschotts, nach einer
Ergénzungsinstallation, wenn das gleiche, den Anforderungen entsprechende
Bestandsmaterial nicht verfiigbar ist

- Geruchsentwicklungen sind zu vermeiden oder fur entsprechende Beliiftung
der Arbeitsstelle zu sorgen

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 9 von 18
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- Das einzusetzende Material ist nach der Grof3e der zu verschlieRenden
Offnung auszuwahlen

- Samtliche Bauteil6ffnungen / Brandabschottungen sind nach baulicher
Gegebenheit beidseitig / wandbiindig mit dem gleichen Material zu schlielRen
und entsprechend zu kennzeichnen, um Einnistungen zu vermeiden,
Verschmutzungen vorzubeugen und eine Sichtkontrolle zu vereinfachen

- Die Abschottung muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit
aufweisen wie das raumabschlieRende Bauteil

- In bestehenden Betriebsanlagen sind Durchbriiche in Wanden und Decken
wahrend der Bauzeit, bis zum Einbau des endgtiltigen Brandschotts,
arbeitstaglich provisorisch mit zugelassenen Brandschutzkissen zu
verschlielen

- Die Arbeiten sind entsprechend zu dokumentieren und jedes Brandschott ist
zu kennzeichnen '

- Hohlleiter (z. B. fur Funk) sind moglichst in separaten Aussparungen /
Kernbohrungen zu fihren und als Einzeldurchflihrungen mit Einzelmanschette
zu planen bzw. auszufiihren

- Kennzeichnungsschilder miissen mindestens folgende Informationen
enthalten und sind gut sichtbar und dauerhaft anzubringen:

- Art der Schottung

- Erstellungs-Datum

- Produktbezeichnung

- DIBt-Zulassungs-Nr.

- Feuerwiderstandsklasse

- Ausfuhrende Firma / Abteilung / Dienststelle / Fachbereich

- QR-Code nach Vorgabe der VGF (Bauwerksunterhaltung)

Die maximale Belegung der Rohbaudéffnung ist den Herstellerangaben zu
entnehmen.

Im Zuge von Projektarbeiten ist vor Beginn der MalRnahme durch den jeweiligen
Planungsverantwortlichen die Machbarkeit zu prufen.

Die ordnungsgemalfe SchlieRung der Wand- und Deckendurchbriiche ist bereits in
der Planungsphase zu beriicksichtigen. Die Ausfihrung liegt im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen und ist der
Bauwerksunterhaltung nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert zu tibergeben.

Der Errichter muss mit einer Ubereinstimmungserklarung bestétigen- und
dokumentieren, dass er die Abschottung zulassungsgerecht eingebaut hat.

Die Schottung ist bevorzugt als festes Schott mit Brandschott Modulsteinen
auszufuihren. Ausnahmen bilden Raume mit Druckbeanspruchung wie MS-Anlage,
NRM-Bereiche, etc.

Verantwortlicher Bereich: NT34 )
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 10 von 18
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2.3.2.2 Grafische Darstellung — Bestandsanlagen
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Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 . AAW-01/24
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2.3.3 Brandklassen

Entsprechend der Kennzeichnung lassen sich Kabel, die unter die
Bauproduktenverordnung fallen, in die Brandklassen A-F und die zuséatzlichen

Klassen s, a und

Die folgenden Tabellen geben eine Ubersicht zur Bedeutung der einzelnen. Klassen,

d einstufen. Hierbei gelten die aktuell gtiltigen Normen.

hier mit dem Stand des Jahres 2018:

VGIF

Brandklasse

Kurzbeschreibung

Hochste Stufe
Praktisch nichtbrennbar

Kein Beitrag zur Brandentwicklung oder zu vollentwickeltem Brand

B1ca

Brennbar

Sehr geringer Abbrand

B2ca

Keine stetige Brandausbreitung
Begrenzte Brandentwicklung

Begrenzte Warmefreisetzungsrate

Cca

Ahnlich B2ca

Brandausbreitung und Warmefreisetzung etwas ungtnstiger als bei B2ca

Dca

Brandverhalten entspricht etwa dem von Holz
Stetige Flammenausbreitung
MaRige Brandentwicklung

MaRige Warmefreisetzung

Eca

Erfullen die Miﬁdestanforderungen
aber keine Prufung des Abbrandverhaltens als Blindel

Einwirken einer kleinen Flamme fiihrt nicht zu einer intensiven
Flammenausbreitung

Fca

Brandverhalten nicht gepraft und damit unbekannt

Verantwortlicher Bereich:
Vertraulichkeitsstufe: 2 -
Gililtig ab: 01.09.2024
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Rauchentwicklung s

Kurzbeschreibung

S1 Geringe Rauchentwicklung

S1a Kaum eingeschrénkte Sichtverhaltnisse (80% Lichtdurchlassigkeit)
S1b Leicht eingeschrankte Sichtverhaltnisse (60% Lichtdurchlassigkeit)
S2 Mittlere Rauchentwicklung

S3 Keine Prufung, moglicherweise starke Rauchentwicklung

Aziditat Kurzbeschreibung

al Leicht korrosive Gase

a2 Mittel korrosive Gase

a3 Keine Prifung, moéglicherweise starke korrosive Gase

Brennendes Abtropfen

Kurzbeschreibung

do Kein brennendes Abtropfen innerhalb von 20 Minuten

d1 Brennendes Abtropfen nicht Ianger als 10 Sekunden innerhalb 20
‘ Minuten

d2 Weder dO noch d1

2.3.4 Brandverhalten von Kabeln

Als Kabel mit verbessertem Brandverhalten gelten grundsatzlich alle Kabel der

Brandklasse B2ca s1 a1 d1. In Ausnahmefallen kann die geforderte Brandklasse auf

Cca s1 a1 d1 reduziert werden. In dieser Brandklasse bleibt das selbststandige

Verléschen im Kabelblindel gewahrleistet, die Energiefreisetzung ist aber im
Vergleich zur Brandklasse B2ca héher.

2.3.4.1 Erleichterungen, Abweichungen und Ausnahmefille

Im Hochbau werden diese Schutzziele durch andere MalRnahmen, wie die besondere
Abtrennung von Rettungswegen (notwendige Flure) und weiteren Mallihahmen
erreicht. Ein verbessertes Brandverhalten ist hier nur in wenigen Einzelfallen
gefordert und in der Regel sind Kabel mit der Brandklasse Eca ausreichend.

Daraus folgend sind fiir oberirdische Geb&aude der VGF, die auf Basis von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Landesbauordnung etc.) brandschutztechnisch
bewertet werden, Kabel der Brandklasse Eca ausreichend. MaRgeblich ist in jedem

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 13 von 18
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Fall das Brandschutzkonzept, sofern dieses fiir das konkrete Bauvorhaben héhere
Anforderungen fir erhéhte Risiken im Einzelfall begriindet.

In unterirdischen Bauwerken der VGF gilt die TRStrab EA, deshalb sind weiterhin
Kabel mit verbessertem Brandverhalten zu verbauen. Ausgenommen hiervon sind
Kabel, die Uber lange Distanzen im Freien verlegt werden und nur Gber eine kurze
Strecke innerhalb eines unterirdischen Bauwerks gefiihrt werden. Dies betrifft bspw.
die Netzzufiihrung oder die LWL-Anbindung. Fir diese Kabel ist kein verbessertes
Brandverhalten erforderlich, wenn Sie auRerhalb oder brandschutztechnisch
abgetrennt von Rettungswegen verlegt werden und es sich um maximal 5 Kabel im
Bindel handelt. Weitere Ausnahmen sind im Einzelfall zu beurteilen. Hierzu ist eine
individuelle Bewertung der baulichen und brandschutztechnischen Situation, i. d. R.
als Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes, erforderlich. Die Abweichung fur jeden
Einzelfall muss schriftlich begriindet und dokumentiert werden.

Folgende Kabel fallen nicht in den Anwendungsbereich der Bauproduktenverordnung
und sind demnach nicht in der empfohlenen Brandklasse erhaltlich:

- Liftkabel

- Kabel innerhalb von Maschinen

- Kabel zur Verwendung innerhalb von industriellen Anlagen

- Kabel mit Funktionserhalt

- Kabel die wahrend ihrer Betriebszeit gelegentlich bewegt werden (z. B.
Pendelklappen Bahnsteig)

Kabel mit Funktionserhalt und fiir Kabel, die aus technischen bzw.
prozesstechnischen Griinden (bspw. Lichtwellenleiterkabel) nicht in der geforderten
Brandklasse erhaltlich sind, sind solche zu verwenden, die Uber einen Nachweis der
geringen Rauchfreisetzung nach DIN EN 61034 bzw. IEC 61034 verfiigen,
“halogenfrei nach DIN EN 50267 bzw. IEC 60754 und flammenwidrig nach DIN EN
60332 bzw. IEC 60332 sind.

2.4  Prifungen

An allen neu verlegten Kabeln sind elektrische Priifungen durchzufiihren, die dem
Nachweis einer ordnungsgeméafen Errichtung sowie Verlegung der Kabel dienen.

Der Nachweis der festgelegten Priifungen ist die Voraussetzung zur Inbetriebnahme
der Kabelanlagen.

Die Prifungen sind gemal’ nachfolgenden Festlegungen durchzufitihren und in einem
Prufprotokoll, dass bei der Abnahme zu ibergeben ist, zu dokumentieren:

Das entsprechende Messprotokoll gemaf
PRUEF 01_VDE 0100-600_VDE 0105-100 ist zu verwenden
Bei Muffen, Protokoll der Zuordnungsprtifung

Die Prufergebnisse sind der VGF vorzulegen und werden ggf. zur TAB weitergeleitet.

Verantwortlicher Bereich: NT34 .
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Glltig ab: 01.09.2024 Seite: 14 von 18
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Die VGF behalt sich eine Teilnahme an den Prifungen vor.

2.5 LWL-Abnahme

An allen neu verlegten LWL-Kabeln sind Abnahmemessungen zum Nachweis der
Qualitat und Leistungsféahigkeit der LWL-Ubertragungsstrecke durchzuftihren.

Der Nachweis der festgelegten Prufungen ist die Voraljssetzung zur Inbetriebnahme
der LWL-Ubertragungsstrecke. Das Messprotokoll ist der VGF vorzulegen.

2.6  Kabeltrassen und Verlegesysteme

Der Trassenverlauf und die Trassenbelegung sind vor Beginn mit der VGF
abzustimmen. Bei sicherheitsrelevanten Kabeltrassen ist die Planung und die
Ausfiihrung mit einem Sachverstédndigen nach Baurecht abzustimmen und von
diesem freigeben zu lassen.

Auf gemeinsam genutzten Kabelwegen ist eine mechanische Trennung
entsprechend den technischen Regeln einzuhalten. Bei Neubauprojekten ist
zusatzlich eine Trennung zwischen Kabeln fur Fahrstrom (DC-Spannung),
Stromkabeln der Spannungsebene 230/400 Volt sowie nachrichtentechnische

~ Kabeln (Signaltechnik bzw. Kabeln der zentralen Leittechnik) zu gewahrleisten. Bei
Nachverlegung auf Bestandstrassen ist zuvor die Genehmigung der VGF einzuholen,
ob die vorhandenen Kabelwege fur neue Kabelanlagen verwendet werden diirfen.

2.7 Leitungen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich der
VGF

Die Leitungen sind mit entsprechender spannungsfester Isolierung bis 1000 V DC
auszulegen oder entsprechend zu schiitzen (z. B. mittels Leerrohre). Siehe Anlage,
Referenzdokument [RD 02].

2.8 Kabelschirmungen / Elektromagnetische Vertraglichkeit

Bei der Verwendung der Kabelschirmung bzw. Erdung der Schirmung ist dies mit den
jeweiligen Fachbereichen, in Hinblick auf Potentialverhéltnisse (Personenschutz und
Korrosionsstreustrome) und zur Verbesserung der EMV, vor der Installation
abzustimmen und zu dokumentieren. Im Einzelnen geht es um folgende Themen:

Schirmungsarten

Potential-Anschlussarten (einseitig, beidseitig, ohne)
Vermeidung von Potentialverschleppungen

Einsatz von RC-Gliedern

Anforderungen aus Erdungskonzepten, falls verfligbar

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 15 von 18
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2.9 Nagetierschutz

Falls es die Ortlichkeiten erfordern, sind Kabel mit metallischem Nagetierschutz
einzusetzen.

Bei der Verlegung der Kabel gilt es, Potentialverschleppungen zu vermeiden. Der
Nagetierschutz darf nicht als Schirmung verwendet werden und dient nur dem
mechanischen Schutz. Um beim elektrisch leitfahigem Nagetierschutz keine
Potentialverschleppung herbeizufiihren, gilt es vor Ausfiihrung die Konzeptplanung
vorzulegen, durch die VGF zu genehmigen und der abschlief’ienden
Anlagendokumentation beizufligen.

210 Kabelverbindungen

Muffen sind generell mit der VGF abzustimmen. Sie sind einzumessen und in den
Verortungsplanen einzuzeichnen.

211 Nicht mehr benétigte Kabel

Grundsatzlich sind alle Kabel, die nicht mehr benétigt werden, zu demontieren. In
Ausnahmefallen kénnen Kabelenden auf Abschlussklemmen in einem getrennten
Gehéause abgeschlossen werden. Im Bereich der Fahrstromtechnik sind die
Gegebenheiten entsprechend zu priifen und zu klaren. Die installierten Gehause
mussen entsprechend gekennzeichnet werden. Eine fachgerechte Entsorgung von
Kabel und Tragesystemen ist zu veranlassen, zu dokumentieren und der VGF
vorzulegen.

2.12 Datenblatter und Herstellerangaben

Die Angaben in den Datenbléattern oder sonstigen Herstellerangaben der Kabel sind
zu beachten.

Die Datenblatter sind vor der Verlegung der Kabel dem Arbeitspaketverantwortlichen
der VGF auszuhandigen. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist die Einhaltung
der Herstellervorgaben dokumentiert vorzulegen. Die VGF behélt sich eine stich-
probenartige Priifung vor. '

2.13 Asbestbelastete Installationsflachen

Vor erforderlichen Installationen in Asbestgekennzeichneten Bereichen, ist eine
fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 erforderlich. '

Wenn der Verdacht besteht, dass Asbest sich in ungekennzeichneten Durchbriichen
oder Verkleidungen verbergen kénnte, ist sofort der Fachbereich NA03 der VGF
(Sicherheitstechnischer Dienst) zur Klarung und Unterstitzung einzubeziehen.

NAO3 legt das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den Fachbereichen fest.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 16 von 18
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2.14 Plandokumentationen

Die Kabelverlegeplane sind entsprechend der Kennfarben in der Tabelle unter
Punkt 2.16 zu kennzeichnen.

Es ist die CAD-Richtlinie der VGF in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten.
2.15 Schlussvermessung

Der jeweilige APV Uberstellt seinem AN einen Ausfiihrungsplan fur die Arbeiten an
den VGF-Trassen.

Bei allen BaumaRRnahmen ist eine Schlussvermessung der errichteten Kabeltrassen
durchzuftihren. Die Unterlagen sind der VGF auszuhéandigen.

2.16 Kennzeichnung von Kabeln
Kabel sind eindeutig, dauerhaft, alterungsbesténdig und wischfest zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung ist mit den jeweiligen Fachbereichen abzustimmen.

Die Kabel sind an allen Schachten bzw. auf Kabelpritschen (alle 40 m — 60 m),
bei Abzweigungen sowie am Anfang und am Ende mit halogenfreien Kabel-
kennzeichnungsschildern zu versehen.

Der Kabelbetreiber ist durch die Farbe des Schildes ersichtlich. Nachfolgend ist das
Kabelkennzeichnungssystem fur die Techniken der Fachbereiche dargestellit:

BETREIBER KENNFARBE
Signaltechnik,
FSA, EW, WHZ " :
grun / weifd
lollzu] /- Sielnvvels
Licht- u. Kraft
blau / weil’
silber (matt) / schwarz
ZLT .
silber / schwarz
FG, ELA, IFE oL/ sehwelv
BMZ v
rot / weily
Funk gelb / schwarz

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 : AAW-01/24
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orange / weil}

DFI / ZZA, MOFIS
. signalorange / schwarz

weild / rot

Fahrstrom

weild / blau

TGA , HKL, Fahrtreppen,
Aufziige, Rolltore

217 Errichterbescheinigung

Eine Errichterbescheinigung ist nach Abschluss der Arbeiten der VGF
auszuhandigen.

3 UnterWeisung

Diese Arbeitsanweisung muss allen betroffenen Mitarbeitenden in Form einer
Unterweisung/Information innerhalb von 4 Wochen ab Freigabe dieser
Arbeitsanweisung zur Kenntnis gegeben werden. Die Unterweisung ist in Ecadia zu

dokumentieren.

4 Schlussbestimmungen

Diese Arbeitsanweisung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 18 von 18
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

11.06.2025

Verfahren: VGF 096/25 - Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station Hauptwache
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto

%

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1
11
1.1.10

Demontage 38517 Unterfluraufzug EUR ..o,
Riickbau und Entsorgung Fabriknummer 38517 EUR ..o,
Baustelleneinrichtung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 1,00 St
Vor Beginn der Arbeiten muss der AN die Baustelle einrichten. Der pro1,00St s
AN ist fUr die sichere Absperrung des Schachts im UG des
Gebaudes und auf dem RoRBmarkt verantwortlich. Es ist zu
beachten, dass insbesondere auf dem RoRmarkt (6ffentlicher Ort)
Publikumsverkehr herrscht. Der AN hat entsprechende
Absperrungen aufzustellen und diese fachgerecht zu sichern.

Der Schrottcontainer ist so zu sichern, dass keine Gefahrdung fur
Passanten entstehen kann. Im Idealfall sollte der Container
innerhalb der Absperrung gestellt werden. Es ist auch
sicherzustellen, dass kein aufzugsfremdes Material (z.B. Mull von
Passanten etc.) eingeworfen werden kann.

Beim stellen des Containers und dessen Abholung hat der AN sorge
zu tragen, dass die maximale Bodenbelastung nicht Gberschritten
wird.

Erforderliche Genehmigungen fir die Baustelleneinrichtung sind
vom AN einzuholen und deren Kosten im Angebotspreis zu
kalkulieren.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Baubeschreibung Punkt
3.1

Leistungsverzeichnis - 1/13
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1.1.20

Demontage Altanlage USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St

Demontage aller nicht mehr benétigten Anlagenteile

- Baldachin inkl. des vorhandenen Betonaufbau

- Aller Schachteinbauteile

- Schachtdrehttr im UG

inkll. der fach- und sachgerechten Entsorgung aller ausgebauten
Teile.

Die Demontage kann mittels LKW mit Hebekran oder kleinem
Autokran erfolgen. Der AN hat sorge zu tragen, dass die maximale
Bodenbelastung nicht tberschritten wird.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.1.30

Demontage der Altanlage . )
Hydraulikg 9 USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St

Demontage aller nicht mehr benétigten Hydraulik-Komponenten

- Hydraulikaggregat

- Hydraulikdl

- Hydraulikzylinder

- Hydraulikleitungen

- Abpumpen von eventuellem Hydraulikél aus dem Brunnen- bzw.
Schutzrohr

inkl. der fach- und sachgerechten Entsorgung aller ausgebauten
Teile inkl. altem Hydraulikél inkl. Entsorgungsnachweis.

Die Demontage kann mittels LKW mit Hebekran oder kleinem
Autokran erfolgen. Der AN hat sorge zu tragen, dass die maximale
Bodenbelastung nicht berschritten wird.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 2/13

Gesamtpreis [EUR]
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1.1.40 Prifung nach AwSV USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St
Durchfiihren einer Prifung inkl. Kostenubernahme bei Stilllegung pro1,00St e
nach AwSV durch eine ZUS. Der AN stellt alle erforderlichen
Unterlagen um die Aufzugsanlage bei der zustandigen
Uberwachungsbehérde abzumelden.
1.1.50 Schutzrohr verfullen und L Einzelpreis [EUR ;
versiegeln USt.[%] Menge Einheit preis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St
pl’ 0 1’00 St ................
Nach vollstéandiger Entfernung von Altdl aus dem Schutzrohr und
erfolgter Priifung nach AwSV durch eine ZUS, wird das Schutzrohr
mit Fillkies oder anderweitigem geeigneten Material gefillt und mit
einem Edelstahlblech abgedeckt. Das Edelstahlblech ist zum
Schachtgrubenboden dauerhaft zu versiegeln.
Die Versiegelung muss wasser- und dlbesténdig sein (Nachweis
erforderlich).
2 Ersatzanlage Unterfluraufzug VGF FFM EUR .o
2.1 Ersatzanlage Unterfluraufzug 38517 Mullraum EUR .o,
2.1.10 Unterfluraufzug mit Baldachin USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St
Ersatzanlage als vereinfachter Giteraufzug ohne pro1,00St e

Personenbeftérderung in folgender Ausfihrung:

Unterfluraufzug nach MRL 2006/42/EG
ohne Personenbeférderung

Leistungsverzeichnis - 3/13
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Beschreibung der Aufzugsanlage:

Tragfahigkeit: 1000 kg betretbar

Forderhohe: ca. 6030
mm

Geschwindigkeit: 0,26 m/s /0,15 m/s

Haltestellen: 2 Ubereinander

Zugange: 1

Fahrkorb (B x L x H):1200mm x 1800mm x 2200mm
Schacht (B x L x H):1700mm x 2030mm x 8030mm

Grube:

2000mm

Schachtkopf: 3.000mm frei Uber Schacht
Schachtture: 1.200 mm x
1.950

Antriebsart: 2:1 mit

Kette eine Seite
Antrieb und Fihrung

- 1 Hydraulikheber min. @ 100mm, zinkstaubgrundiert, Aufhangung
2:1

- Laufwagen aus Stahlprofilen feuerverzinkt

- Fuhrungsschienen U 80 Profil Rahmen zinkstaubgrundiert

- Fuhrungsschienen und Heber seitlich

- Wandhalter aus Stahlwinkeln feuerverzinkt gedibelt

Fahrkorb / Kabine

- Konsole und Rahmen aus Stahlprofilen feuerverzinkt

- Bodenblech aus V2A-Tranenblech

- Kabinenwénde aus V2A Feinblech K240, Paneele verschraubt
- Dachrahmen aus V2A-Winkeln

- Ohne Kabinendach

- Beleuchtung als Wannenleuchte in IP66, 1200mm im Dachrahmen
eingebaut

- Rammschutz zweireihig umlaufend aus Buche Hartholz
150X20mm

- Ladebegrenzung als Schranke in verstarkter Ausfuhrung mit
elektrischem Kontakt

Drehtlire im UG

- Zweifluglig mittig 6ffnend in V2A K240 Industrieausfuihrung ohne
Fenster und Schloss

- Griff aulRen Handhabe in V2A

- Brandschutz nach DIN18090

- Schwellenwinkel in V2A

- Turbreite 1200mm Turhoéhe 1930mm

- Bander innenliegend

- Verriegelung mechanisch in IP54

Leistungsverzeichnis - 4/13
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- Turentriegelung mittels starrer Riegelkurve
- Standanzeige in der Zarge

Baldachin

- Radlast 50kN nach DIN EN1991 / DIN1072 schwere Ausfiihrung
- Baldachinabschlul oben auftragend

- Baldachindeckel ausgefiihrt als Wanne zur Aufnahme des
bauseitigen Bodenbelags

- Ausgelegt fur bauseitigen Bodenbelag mit ca. 200kg/m?2

- Baldachin Skizze kann den Anlagen der Baubeschreibung
entnommen werden

Steuerung

- Mikroprozessorsteuerung Fabrikat NEW-Lift oder gleichwertig als
Hol- und Sendesteuerung im Systemschrank am Hydraulikaggregat
- Zubehor: Schachtlicht als LED-Band, Handlampe und
Beschilderung, Schachtverdrahtung, Schachtkopierung und
Héangekabel

- Alle elektrischen Schachteinbauteile in IP54

- Tableau oben im bauseitigen Mauerkasten als kompletter
Steuerbirne/Steuerkasten mit den erforderlichen Bedienelementen
(Schlusselschalter und Notbremsschalter)

Hydraulikaggregat

- Aggregat mit geregeltem Steuerblock Fabrikat Bucher Hydraulics /
ALGI oder gleichwertig

- Olauffangwanne (wenn méglich kann die bauseitige Wanne weiter
verwendet werden)

- Die Auslegung der Hydraulik muss fur die schwere Ausfihrung des
Baldachins erfolgen

Sicherheitseinrichtungen

- Schachtgrubenleiter
- Absinkschutz mittels Klappe, aktiviert durch eine elektr.
Riegelkurve (Ausfihrung IP54)

Dokumentation

- Komplette Dokumentation auf Datentrager

- Schaltplan und Betriebsanleitungen fiir die Baugruppen an der
Anlage hinterlegt.

- Dokumente, die nicht in den Plantaschen innerhalb des
Schaltschranks aufbewahrt werden kdnnen, sind in einen DIN A4
Ordner abzuheften und in einer entsprechend dimensionierten
Kunststoffbox mit Klappdeckel, an der Anlage zu deponieren

Leistungsverzeichnis - 5/13
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Hersteller Bausatz OHF')'

oder gleichwertig

Hersteller/Typ ..o e S
vom Bieter einzutragen.
[#TB62-Hersteller/Typ#]

Hersteller Steuerung NEW-Lift")'

oder gleichwertig

Hersteller/Typ .o e S
vom Bieter einzutragen.
[#TB64-Hersteller/Typ#]

Hersteller Hydraulikaggregat Bucher Hydraulics / ALGI')'
oder gleichwertig

Hersteller/Typ ..o e S
vom Bieter einzutragen.
[#TB66-Hersteller/Typ#]

3 Demontage 38518 Unterfluraufzug EUR ..o,
3.1 Riickbau und Entsorgung Fabriknummer 38518 EUR ..o,
3.1.10 Baustelleneinrichtung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 1,00 St
Vor Beginn der Arbeiten muss der AN die Baustelle einrichten. Der pro1,00St s
AN ist fUr die sichere Absperrung des Schachts im UG des
Gebaudes und auf dem Ro3markt verantwortlich. Es ist zu
beachten, dass insbesondere auf dem RoRBmarkt (6ffentlicher Ort)
Publikumsverkehr herrscht. Der AN hat entsprechende
Absperrungen aufzustellen und diese fachgerecht zu sichern.

Der Schrottcontainer ist so zu sichern, dass keine Gefahrdung fiir
Passanten entstehen kann. Im Idealfall sollte der Container
innerhalb der Absperrung gestellt werden. Es ist auch
sicherzustellen, dass kein aufzugsfremdes Material (z.B. Mill von
Passanten etc.) eingeworfen werden kann.

Beim stellen des Containers und dessen Abholung hat der AN sorge
zu tragen, dass die maximale Bodenbelastung nicht Gberschritten
wird.

Leistungsverzeichnis - 6/13
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Erforderliche Genehmigungen fir die Baustelleneinrichtung sind
vom AN einzuholen und deren Kosten im Angebotspreis zu
kalkulieren.

3.1.20 Demontage aller nicht mehr . Einzelpreis [EUR] ;
bendtigten Anlagenteile USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St
. , , proigoE e
Demontage aller nicht mehr benétigten Anlagenteile
- Baldachin inkl. des vorhandenen Betonaufbau
- Aller Schachteinbauteile
- Schachtdrehtir im UG
inkl. der fach- und sachgerechten Entsorgung aller ausgebauten
Teile.
Die Demontage kann mittels LKW mit Hebekran oder kleinem
Autokran erfolgen. Der AN hat sorge zu tragen, dass die maximale
Bodenbelastung nicht tberschritten wird.
3.1.30 agmgﬂfﬁge der Altanlage USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St

Demontage aller nicht mehr benétigten Hydraulik-Komponenten

- Hydraulikaggregat

- Hydraulikdl

- Hydraulikzylinder

- Hydraulikleitungen

- Abpumpen von eventuellem Hydraulikél aus dem Brunnen- bzw.
Schutzrohr

inkl. der fach- und sachgerechten Entsorgung aller ausgebauten
Teile inkl. altem Hydraulikél inkl. Entsorgungsnachweis.

Die Demontage kann mittels LKW mit Hebekran oder kleinem
Autokran erfolgen. Der AN hat sorge zu tragen, dass die maximale
Bodenbelastung nicht berschritten wird.

pro 1,00 St
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3.1.40 Prufung nach AwSV USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St
Durchfiihren einer Priifung inkl. Kosteniibernahme bei Stilllegung pro1,00St e
nach AwSV durch eine ZUS. Der AN stellt alle erforderlichen
Unterlagen um die Aufzugsanlage bei der zustéandigen
Uberwachungsbehdrde abzumelden.
3.1.50 Schutzrohr verfiillen und L Einzelpreis [EUR ;
versiegeln USt. [%] Menge Einheit P [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St
. pI’O 1,00 St ................
Nach vollstéandiger Entfernung von Altdl aus dem Schutzrohr und
erfolgter Prifung nach AwSV durch eine ZUS, wird das Schutzrohr
mit Fillkies oder anderweitigem geeigneten Material gefillt und mit
einem Edelstahlblech abgedeckt. Das Edelstahlblech ist zum
Schachtgrubenboden dauerhaft zu versiegeln.
Die Versiegelung muss wasser- und 6lbestandig sein (Nachweis
erforderlich).
4 Ersatzanlage Unterfluraufzug VGF FFM EUR ...
4.1 Ersatzanlage Unterfluraufzug 38518 Flur EUR ..o,
4.1.10 Unterfluraufzug mit Baldachin USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St
Ersatzanlage als vereinfachter Guteraufzug ohne pro1,00St e

Personenbefdrderung in folgender Ausfiihrung:
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Unterfluraufzug nach MRL 2006/42/EG
ohne Personenbeférderung

Beschreibung der Aufzugsanlage:

Tragfahigkeit: 1000 kg betretbar

Forderhohe: ca. 6030
mm

Geschwindigkeit: 0,26 m/s /0,15 m/s

Haltestellen: 2 Ubereinander

Zugange: 1

Fahrkorb (B x L x H):1200mm x 1800mm x 2200mm
Schacht (B x L x H):1700mm x 2030mm x 8030mm

Grube:

2000mm

Schachtkopf: 3.000mm frei Uber Schacht
Schachtture: 1.200 mm x
1.950

Antriebsart: 2:1 mit

Kette eine Seite
Antrieb und Fihrung

- 1 Hydraulikheber min. @ 100mm, zinkstaubgrundiert, Aufhdngung
2:1

- Laufwagen aus Stahlprofilen feuerverzinkt

- Fuhrungsschienen U 80 Profil Rahmen zinkstaubgrundiert

- Fuhrungsschienen und Heber seitlich

- Wandhalter aus Stahlwinkeln feuerverzinkt gedibelt

Fahrkorb / Kabine

- Konsole und Rahmen aus Stahlprofilen feuerverzinkt

- Bodenblech aus V2A-Tranenblech

- Kabinenwénde aus V2A Feinblech K240, Paneele verschraubt
- Dachrahmen aus V2A-Winkeln

- Ohne Kabinendach

- Beleuchtung als Wannenleuchte in IP66, 1200mm im Dachrahmen
eingebaut

- Rammschutz zweireihig umlaufend aus Buche Hartholz
150X20mm

- Ladebegrenzung als Schranke in verstarkter Ausfuhrung mit
elektrischem Kontakt

Drehtlire im UG

- Zweifluglig mittig 6ffnend in V2A K240 Industrieausfuihrung ohne
Fenster und Schloss

- Griff au3en Handhabe in V2A

- Brandschutz nach DIN18090

- Schwellenwinkel in V2A

- TUrbreite 1200mm Turhéhe 1930mm
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- Bander innenliegend

- Verriegelung mechanisch in IP54

- Turentriegelung mittels starrer Riegelkurve
- Standanzeige in der Zarge

Baldachin

- Radlast 50kN nach DIN EN1991 / DIN1072 schwere Ausfiihrung
- Baldachinabschlu oben auftragend

- Baldachindeckel ausgefiihrt als Wanne zur Aufnahme des
bauseitigen Bodenbelags

- Ausgelegt fur bauseitigen Bodenbelag mit ca. 200kg/m?2

- Baldachin Skizze kann den Anlagen der Baubeschreibung
entnommen werden

Steuerung

- Mikroprozessorsteuerung Fabrikat NEW-Lift oder gleichwertig als
Hol- und Sendesteuerung im Systemschrank am Hydraulikaggregat
- Zubehor: Schachtlicht als LED-Band, Handlampe und
Beschilderung, Schachtverdrahtung, Schachtkopierung und
Héangekabel

- Alle elektrischen Schachteinbauteile in IP54

- Tableau oben im bauseitigen Mauerkasten als kompletter
Steuerbirne/Steuerkasten mit den erforderlichen Bedienelementen
(Schlusselschalter und Notbremsschalter)

Hydraulikaggregat

- Aggregat mit geregeltem Steuerblock Fabrikat Bucher Hydraulics /
ALGI oder gleichwertig

- Olauffangwanne (wenn méglich kann die bauseitige Wanne weiter
verwendet werden)

- Die Auslegung der Hydraulik muss fur die schwere Ausfihrung des
Baldachins erfolgen

Sicherheitseinrichtungen

- Schachtgrubenleiter
- Absinkschutz mittels Klappe, aktiviert durch eine elektr.
Riegelkurve (Ausfihrung IP54)

Dokumentation

- Komplette Dokumentation auf Datentrager

- Schaltplan und Betriebsanleitungen fiir die Baugruppen an der
Anlage hinterlegt.

- Dokumente, die nicht in den Plantaschen innerhalb des
Schaltschranks aufbewahrt werden kdnnen, sind in einen DIN A4
Ordner abzuheften und in einer entsprechend dimensionierten
Kunststoffbox mit Klappdeckel, an der Anlage zu deponieren
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Hersteller Bausatz OHF')'

oder gleichwertig

Hersteller/Typ .o e S
vom Bieter einzutragen.
[#TB62-Hersteller/Typ#]

Hersteller Steuerung NEW-Lift")'

oder gleichwertig

Hersteller/Typ ..o e S
vom Bieter einzutragen.
[#TB64-Hersteller/Typ#]

Hersteller Hydraulikaggregat Bucher Hydraulics / ALGI')'
oder gleichwertig

Hersteller/TypHydraulikag gregat ' .........ccccccvieeiiies vvviiiviiieeeieeeieeenn
vom Bieter einzutragen.
[#TB66-Hersteller/TypHydr aulikaggregat#]

51
5.1.10

Lagerung der Ersatzanlage

Lagerung der Ersatzanlage

Lagerung der Ersatzanlage 38517 USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 Mon

Sollte eine Fertigstellung der Ersatzanlage nicht bis zum
21.11.2025 mdglich sein, so ist eine
Einlagerung zu gewahrleisten und die Montage kann dann
voraussichtlich erst im Februar 2026
erfolgen.

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro1,00Mon e
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5.1.20 Lagerung der Ersatzanlage 38518 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 4,00 Mon

Sollte eine Fertigstellung der Ersatzanlage nicht bis zum pro 1,00 Mon e
21.11.2025 mdoglich sein, so ist eine
Einlagerung zu gewébhrleisten und die Montage kann dann
voraussichtlich erst im Februar 2026
erfolgen.

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 11.06.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 096/25 - Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station
Hauptwache

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 13/13
192



KRITERIENKATALOG 11.06.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 096/25 - Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station
Hauptwache

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 11.06.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 096/25 - Erneuerung der Lastenaufziige HW4 und HW5 an der Station
Hauptwache

LEISTUNGSKRITERIEN
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Typ

Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage

Dateiname

VGF_096_25_ Angebots-LV.pd f
HVA_Baubeschreibung_HW4_5 .pdf

Anlage 1 Ortlichkeit Lastenaufziige Hauptwache 4_5.pdf
Anlage 2 Anlagenzeichnung 38517 + 38518.pdf

Anlage 3 Baldachin.pdf

Grole
306,71 KB
93,72 KB
461,97 KB
15,25 MB
45,15 KB

MIME-Type
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
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